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Öffnungszeiten Amt Wittenburg
- Verwaltung Stadt Wittenburg -
Standort: Bürgerhaus, Molkereistraße 4
˜nderung der Öffnungszeiten 
der Stadtverwaltung Wittenburg seit 01.04.2008
Montag geschlossen
Dienstag 08.30 - 12.00 Uhr 13.30 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 08.30 - 12.00 Uhr 13.30 - 18.00 Uhr
Freitag 08.30 - 12.00 Uhr (außer Standesamt

am Markt)
Für berufstätige Pendler stehen wir auch ausnahmsweise nach tele-
fonischer Terminvereinbarung außerhalb dieser Zeiten zur Verfügung.

Erreichbarkeit
Fax: 038852/3333
E-Mail: hauptamt@stadt-wittenburg.de oder
[Nachname des Mitarbeiters]@stadt-wittenburg.de
Internet: www.wittenburg.de

Erreichbarkeit/Sprechzeiten der 
Bürgermeister/Bürgervorsteherin/Amtsvorsteher
Stadt Wittenburg
Bürgermeister/LVB, Herr Hebinck
Sprechzeit: dienstags von 14.00 - 18.00 Uhr
Nach Möglichkeit Termin erfragen unter 038852/33-101

Gemeinde Körchow
Bürgermeister, Herr Bruno Hersel
Tel.: 038848/21337 (privat)
Sprechzeit: dienstags, 18.30 - 19.00 Uhr
im Gemeindezentrum Körchow, Dorfstraße 12

Gemeinde Wittendörp
Bürgermeister, Herr Jürgen Nadzeika
Sprechzeit: dienstags, 16.00 - 18.00 Uhr im Bürgerhaus,
Molkereistraße 4, 19243 Wittenburg
Bitte Termin erfragen unter 038852/33-102
(Frau Steinberger)

Gemeinde Lehsen
Bürgermeister, Herr Berno Lüpken
Tel.: 038852/53191 (privat)

Amtsvorsteher des Amtes Wittenburg
Herr Hartwig Kolthof
Amt Wittenburg, Molkereistraße 4, 19243 Wittenburg
Sprechstunde:
Jeden zweiten Dienstag im Monat von 16.00 bis 17.00 Uhr,
Molkereistraße 4, Zimmer 118 (EG)
Nach Möglichkeit Termin erfragen unter 038852/33-102

Sprechstunde der Bürgervorsteherin
Frau Sybill Moß
Jeden 1. Dienstag im Monat von 17.00 - 18.00 Uhr
im Rathaus, Zimmer 205 (2. OG), Am Markt 1, 19243 Wittenburg,
Telefon: 038852/64717
Außerhalb der Sprechzeit können Termine unter 038852/52041
vereinbart werden.

Sprechstunde Schiedsmann im Bereich Amt Wittenburg
Herr Hans-Joachim Friedrichs
Jeden 2. Donnerstag im Monat von 18.00 - 19.00 Uhr
Sprechstunde im Rathaus, Am Markt 1, Zi. 205 (2. OG)
Telefon: 038852/64717
Außerhalb der Sprechzeit können auch Termine unter 038852/52652
vereinbart werden.

Stadtbibliothek Wittenburg
Tel. 038852/64720 und 64725

Öffnungszeiten 
Montag geschlossen
Dienstag 10.00 - 14.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 13.30 - 18.00 Uhr
Freitag 10.00 - 12.00 Uhr

14.00 - 17.00 Uhr
˜rztlicher Notdienst für den Bereich Wittenburg/Zarrentin
Telefonnummer 0180/5868222526
Dienstzeiten des Bereitschaftsarztes:
Montag/Dienstag/Donnerstag 19.00 - 07.00 Uhr
Mittwoch 13.00 - 07.00 Uhr
Freitag 16.00 - 07.00 Uhr
Samstag/Sonntag/Feiertag 07.00 - 07.00 Uhr

Bürgermeister Herr Hebinck 038852/33-101
Sekretariat Frau Bauer 038852/33-101
Wirtschaft/Tourismus
Öffentlichkeitsarbeit
Leiterin Frau Owszak 038852/33-111
Kultur Frau Grawe 038852/64715
Fachbereich I � Zentraler Service
Fachbereichsleiterin Frau Mumme 038852/33-120
Fachdienst I. 1 � Innere Verwaltung
Fachdienstleiterin Frau Berger 038852/33-110
Sitzungsdienst/Beschaffung Frau Steinberger 038852/33-102
Personal Frau Kutz 038852/33-105
Entgelt + Besoldung Frau Haase 038852/33-106
Archiv Frau Hacker 038852/33-104
Zentrale Frau Kiesow 038852/33-0
Fachdienst I. 2 � Finanzverwaltung
Fachdienstleiter Herr Bernowitz 038852/33-126
Finanzbuchhaltung Frau Röper 038852/33-123
Finanzbuchhaltung Herr Grewe 038852/33-127
Anlagenbuchhaltung Frau Baethcke 038852/33-107
Steuern + Abgaben Frau Geidus 038852/33-121
Steuern + Abgaben Frau Gruhlich 038852/33-122
Vollstreckung Frau Prösch 038852/33-124
Fachbereich II - Bürgerdienste/Bauen
Fachbereichsleiter Herr Gohr 038852/33-160
Fachdienst II. 1 - Ordnungsangelegenheiten
Fachdienstleiterin Frau Benisch 038852/33-130
Ordnungswesen Frau Hormann 038852/33-134
Gewerbe + Wohngeld 038852/33-151
Koop. Bürgerbüro (Meldeamt) Frau Gierhan 038852/33-131
Koop. Bürgerbüro (Meldeamt) Frau Moll 038852/33-132
Politessin Frau Köhler 038852/33-135
Standesamt Frau Evers 038852/64721
Fachdienst II. 2 � Schule � Kultur � Sport � Jugend
Fachdienstleiterin Frau Behnke 038852/33-137
Vereinsarbeit Frau Förster 038852/33-153
Fachdienst II. 3 � Infrastruktur und Umwelt
Fachdienstleiterin Frau Morgenstern038852/33-165
Bauleitplanung/Bauordnung Frau Wildner 038852/33-161
Tiefbau Frau Gerstner 038852/33-166
Baum- und Naturschutz Herr Jakobeit 038852/33-164
Fachbereich III Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement
Fachbereichsleiter Herr Otto 038852/33-210
Bauhof Frau Adler 038852/33-162
Vermietung GemeinderäumeFrau Garwe 038852/33-223
Gebäudemanagement Frau Boehlck 038852/33-224
Fachdienst III.1 - Liegenschaften 
Fachdienstleiter Herr Knabe 038852/33-220
Grundstücksverwaltung Frau Czeschla 038852/33-222



Amtliche Bekanntmachung 
der Gemeinde Wittendörp
Vorhabensbezogenen Bebauungsplan Nr. 1 
�Bioenergie Apfelhof Boddin� für den Ortsteil Boddin
der Gemeinde Wittendörp
hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 (1)
BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wittendörp hat in ihrer
Sitzung am 14. Januar 2010 den Beschluss über die Aufstellung
der Satzung über den vorhabensbezogenen Bebauungsplan Nr.1
�Bioenergie Apfelhof Boddin� für den Ortsteil Boddin der Ge-
meinde Wittendörp gefasst und bestimmt, dass der Aufstellungs-
beschluss ortsüblich bekannt gemacht wird.

Planveranlassung:
Die Boddinobst GmbH Verwaltungsgesellschaft, Perliner Straße 10
in Boddin als Antragstellerin betreibt innerhalb des Teilbereiches 1
bereits eine Biogasanlage zur Verarbeitung nachwachsender Roh-
stoffe mit der Versorgung mehrerer Satelliten-Blockheizkraftwerke
(BHKW), die mit Adsorptionskälteanlagen gekoppelt sind und die
nahegelegenen Kühllagerhäuser der Antragstellerin mit der erfor-
derlichen Kälteleistung versorgen.
Planungsziel ist die weitere Entwicklung der umfassenden energe-
tischen Nutzung. Dazu gehört unter anderem auch die Erschlie-
ßung des Standortes Perliner Straße 20 durch eine verbindende
Gasleitung sowie die Installation eines weiteren Satelliten-BHKW�s
zur Wärmeversorgung in der Apfelverarbeitung. 
Entsprechend den Hinweisen des Ministeriums für Bau, Landesent-
wicklung und Umwelt M-V soll zukünftig die Feuerwärmeleistung
einer gaserzeugenden Anlage zu deren Einordnung im Sinne des
BauGB herangezogen werden. Damit würde die bestehende Anla-
ge den Rahmen einer Privilegierung des BauGB bereits derzeit
deutlich überschreiten. 
Im Sinne der Bestandssicherung und angemessenen Fortentwick-
lung ist daher die Einleitung eines  Bauleitplanverfahren erforderlich.
Die nächstgelegenen, fremdgenutzten Wohnbebauungen be�n-
den sich etwa 75 m westlich bzw. 420 m östlich des Teilbereichs 1
(Einzelgehöfte). Ein weiteres Einzelgehöft be�ndet sich etwa 260
m südwestlich des Teilbereichs 2. Die Gesamt�äche des Geltungs-
bereiches beträgt nach gegenwärtigem Planstand ca. 9,75 ha.
Die Erstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr.1 �Bio-
energie Apfelhof Boddin� für den Ortsteil Boddin der Gemeinde Wit-
tendörp erfolgt mit dem Planungsziel der Schaffung von Baurecht.

Bauliche Neuanlagen
Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine bestehende Anlage. In-
nerhalb der ausgewiesenen Plangeltungsbereiche werden keine
zusätzlichen baulichen Anlagen errichtet bzw. zusätzliche Flächen-
versiegelungen vorgenommen.

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit ortsüblich bekannt-
gemacht.

Die Abgrenzung des Plangebietes kann dem nachstehenden Über-
sichtsplan entnommen werden.

Wittenburg, den 11. März 2010

Gemeinde Witendörp

gez. Nadzeika
Bürgermeister

Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Gemeinde Wittendörp 
für das Haushaltsjahr 2010
Aufgrund der §§ 47 ff. der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.
Juni 2004 (GVOBl. M-V 2004 S. 205), zuletzt geändert durch Artikel
6 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GVOBl. M-V 2009 S. 687,
719) in Verbindung mit § 16 Absatz I des Gesetzes zur Einführung
der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (Kom-
DoppikEG M-V) verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Reform des
Gemeindehaushaltsrechts vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V
2007 S. 410), wird nach Beschlussfassung in der Gemeindevertre-
tung vom 25. Februar 2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 4.061.900  
in der Ausgabe auf 4.061.900  
und

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 2.139.600  
in der Ausgabe auf 2.139.600  

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0  
davon zum Zwecke der Umschuldung 0  

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf 0  

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 406.100  

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
Grundsteuer A 240 v. H.

b) für die Grundstücke
Grundsteuer B 320 v. H.

2. Gewerbesteuer 285 v. H.

§ 4
Die Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft.

Wittenburg, den 02. März 2010

gez. Nadzeika
Bürgermeister Siegel

Die Haushaltssatzung 2010 der Gemeinde Wittendörp wurde dem
Landkreis Ludwigslust, Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht (FD
30), mit Schreiben vom 02. März 2010 zur Kenntnisnahme ange-
zeigt. Genehmigungsp�ichtige Sachverhalte sind in der Haushalts-
satzung 2010 nicht enthalten. Entsprechend § 48 KV M-V in Verbin-
dung mit § 16 Absatz I des KomDoppikEG M-V liegt die
Haushaltssatzung 2010 mit ihren Anlagen nach der Veröffentlichung
sieben Tage im Fachbereich Zentraler Service, Fachdienst Finanzver-
waltung (Zimmer 202), der Stadtverwaltung Wittenburg, Molkerei-
straße 4, 19243 Wittenburg zur Einsichtnahme für jeden Bürger aus.
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Soweit beim Erlass der Satzung gegen Verfahrens- und Formvor-
schriften verstoßen wurde, können diese entsprechend § 5 Absatz
V KV M-V nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden.
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.

Gebührensatzung 
der Kindertageseinrichtungen Wittendörp
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), in der Fassung der Bekannt-
machung vom 08.06.2004 (GVOBl. M-V S. 205), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GVOBl. M-V
S. 687, 719), der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes -
KAG M-V vom 12.04.2005 (GVOBl. M-V 2005 S. 146), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 14. Dezember 2007
(GVOBl. M-V S. 410, 427), des Kindertagesförderungsgesetzes (Ki-
föG) vom 01.04.2004 (GVOBl. M-V S. 179), zuletzt geändert durch
das Gesetz vom 10.7.2008 (GVOBl. M-V S. 295), der Satzung des
Landkreises Ludwigslust zur Umsetzung des Kindertagesförderungs-
gesetzes vom 08.07.2004, wird nach Beschluss der Gemeindever-
tretung Wittendörp vom 25.02.2010 folgende Satzung erlassen:

§ 1
1. Die Gemeinde Wittendörp betreibt die Kindertageseinrichtun-

gen als öffentlich-rechtliche Einrichtungen.
2. Das Rechtsverhältnis kommt mit Abschluss des Betreuungsver-

trages zustande.
3. Für die Inanspruchnahme der kommunalen Kindertageseinrich-

tungen erhebt die Gemeinde Wittendörp zur teilweisen Dek-
kung der Betreuungskosten Gebühren.

§ 2
1. Benutzungsgebühren
Die Gebühr wird monatlich pro Kind wie folgt erhoben:

Kita Boddin Kita Dodow/Hort Dodow
Ganztagsplatz: 296,26 EUR 287,22 EUR Krippenplatz

160,75 EUR 148,14 EUR Kindergartenplatz
108,38 EUR Hortplatz

Kita Boddin Kita Dodow/Hort Dodow
Teilzeitplatz: 177,76 EUR 172,33 EUR Krippenplatz 

96,45 EUR 88,88 EUR Kindergartenplatz
65,03 EUR Hortplatz

Halbtagsplatz: 159,88 EUR 155,36 EUR Krippenplatz
87,12 EUR 80,82 EUR Kindergartenplatz 

Für Sorgeberechtigte, die mehr als ein Kind gleichzeitig in einer
Kindereinrichtung untergebracht haben, ist der Elternbeitrag wie
folgt festgelegt:
- Lassen Sorgeberechtigte zwei Kinder gleichzeitig betreuen, so ist

für jedes dieser Kinder ein Elternbeitrag in Höhe von 97 v. H. des
nach § 21 Abs. 2 KiföG für die jeweilige Betreuungsform und -
dauer festgelegten durchschnittlichen Elternbeitrages zu erhe-
ben.

- Lassen Sorgeberechtigte drei Kinder gleichzeitig betreuen, so ist
für jedes dieser Kinder ein Elternbeitrag in Höhe von 95 v. H. des
nach § 21 Abs. 2 KiföG für die jeweilige Betreuungsform und -
dauer festgelegten durchschnittlichen Elternbeitrages zu erhe-
ben. 

- Lassen Sorgeberechtigte mehr als drei Kinder betreuen, so sinkt
der für jedes dieser Kinder zu erhebende Elternbeitrag je weite-
res betreute Kind um 2 von Hundert.

Die Gebühr für die Stundenbetreuung entsprechend § 3 (5) der Be-
nutzungssatzung wird anteilig wie folgt berechnet:
Kinderkrippe, Kindergarten: Entgelt für einen durchschnittlich be-
legten Ganztagsplatz : Betreuungstage des jeweiligen Monats : 10
Stunden = Stundensatz

Hort: Entgelt für einen durchschnittlich belegten Ganztagsplatz : Be-
treuungstage des jeweiligen Monats : 6 Stunden = Stundensatz.
Eine Angleichung der Gebühren wird jährlich nach Abschluss der Ver-
einbarung mit dem Landkreis Ludwigslust über die Erbringung der
Leistung nach § 22 in Verbindung mit §§ 24, 25 und 26 KJHG für
die Kindertageseinrichtungen vorgenommen.

2. Gebührenschuldner
Zur Zahlung der Gebühr sind die Personensorgeberechtigten des Kin-
des verp�ichtet, für das ein Benutzungsverhältnis begründet wurde.
Mehrere Verp�ichtete haften als Gesamtschuldner.

3. Gegenstand der Abgabe
ist die Betreuung des Kindes im Rahmen des bestehenden Betreu-
ungsvertrages.

4. Fälligkeit der Gebühr
(1) Die Gebühr ist monatlich am 10. Kalendertag des laufenden Be-
treuungsmonats fällig und unaufgefordert bargeldlos (Überweisung
oder Einzugsermächtigung) auf folgendes Konto des Amtes Wit-
tenburg zugunsten der Gemeinde Wittendörp unter Angabe der Per-
sonenkontonummer zu entrichten:

Volks- und Raiffeisenbank eG Mölln
BLZ: 23062807
Konto-Nr.: 634000

Erfolgt die Gebührenentrichtung über eine Einzugsermächtigung, ist
zur Vermeidung von Rücklastschriften auf die Deckung des Kontos
des Zahlungsp�ichtigen zu achten. 
Bei Rücklastschriften sind die anfallenden Buchungsgebühren der je-
weiligen Bank durch die Personensorgeberechtigten zu erstatten.

5. Entstehung und Ende der Gebührenpflicht
(1) Die Gebühr entsteht durch die Ermöglichung der Inanspruch-
nahme der Kindertagesstätte am 1. des Monats. Für Kinder, die bis
zum 14. eines Monats aufgenommen werden, ist die volle Monats-
gebühr, für Kinder, die nach dem 14. des laufenden Monats aufge-
nommen werden, die halbe Monatsgebühr zu entrichten.
(2) Die Gebührenp�icht endet in der Regel mit Ablauf des Monats, für
den die Beendigung des Benutzungsverhältnisses rechtswirksam wird.
Bei Einschulung endet sie mit dem letzten Tag vor dem Einschu-
lungstermin. Das heißt wird der Vertrag nicht vorher termingemäß ge-
kündigt, erfolgt für den Einschulungsmonat eine anteilige Berechnung
bis zum letzten Tag vor dem Einschulungstermin. 
(3) Die Benutzungsgebühr ist auch in voller Höhe zu entrichten,
wenn die Tageseinrichtungen bei Betriebsurlaub, an gesetzlichen Fei-
ertagen und zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen haben
oder bei Fehltagen des Kindes.
(4) Bei Erkrankung des Kindes bzw. Kinder-Kuren-Verschickung, de-
ren Dauer 4 Wochen überschreitet, ermäßigt sich der Elternbeitrag
um 50 Prozent auf Antragstellung und unter Vorlage eines ärztlichen
Attestes ab der 5. Woche. 
(5) Die Eltern tragen die sich durch erhöhte Betreuungszeiten bei
Mehrbedarf und während der Schulferien ergebenden Kosten. Ein
erhöhter Bedarf der sich während der Schulferien aufgrund des
Wegfalls der Unterrichtszeiten ergibt, ist unverzüglich anzuzeigen.

6. Bezuschussung von Elternbeiträgen
Der Landkreis Ludwigslust bezuschusst gemäß der Kreisförderricht-
linie auf Antrag Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen, Tages-
p�ege und Verp�egungskosten nach § 21 Abs. 6 KiföG M-V.

7. Ermäßigungsbedingungen und Verfahren
Durch den oder die Personensorgeberechtigten ist ein schriftlicher
Antrag auf Ermäßigung bei der zuständigen Stelle einzureichen.
Über den Antrag entscheidet der Landkreis Ludwigslust.
Der Anspruch auf Ermäßigung ist vom Personensorgeberechtigten
durch erforderliche Unterlagen (gemäß Antragsformular) nachzu-
weisen.
Die ganz oder teilweise Ermäßigung der Elternbeiträge bezieht sich
auf die anfallenden Betreuungskosten.
Verp�egungskosten tragen die Eltern, soweit diese nicht der Land-
kreis Ludwigslust zu tragen hat.
Der Anspruch auf Förderung beginnt mit dem Monat der Antrag-
stellung, soweit alle erforderlichen Unterlagen vorliegen. Die Förde-
rung wird maximal für ein Jahr gewährt.
Folgeanträge sind gemäß den unter Absatz 3 genannten Bedin-
gungen rechtzeitig für den folgenden Bewilligungszeitraum zu stel-
len. Der Elternbeitrag kann immer nur ab Antragsmonat ganz oder
teilweise erlassen/übernommen werden.
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Der Antragsteller ist verp�ichtet, gemäß Antragsverfahren jede ˜n-
derung der Familien- und Einkommensverhältnisse unverzüglich und
unaufgefordert anzuzeigen.
Der Träger der Einrichtung ist berechtigt, bei versäumter ˜nde-
rungsanzeige Nachberechnungen zu Lasten des Antragstellers vor-
zunehmen.

§ 3
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt ab 01. des Monats nach Bekanntmachung in
Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die bisher gültige Satzung der Gemeinde Wit-
tendörp, ausgefertigt durch den Bürgermeister am 29.01.2008, au-
ßer Kraft. 

Beschlossen: Wittendörp, den 25.02.2010
Ausgefertigt: Wittendörp, den 02.03.2010

Gez. Nadzeika
Bürgermeister Siegel

Die oben genannte Satzung wurde gemäß § 5 Abs. 2 der Kom-
munalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der
Fassung der Bekanntmachung vom 08.06.2004 (GVOBl. S. 205),
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Dezember
2009 (GVOBl. M-V S. 687, 719) der Rechtsaufsichtsbehörde des
Landkreises Ludwigslust mit Schreiben vom 02.03.2010 angezeigt.
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der
Satzung erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit
der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht
werden. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb ei-
ner Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vor-
schriften und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht wird. Eine Verletzung von
Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften
kann abweichend davon stets geltend gemacht werden. 

Richtlinie zur Förderung des Sports, 
der Jugend, der Kirchen und der Senioren
der Gemeinde Wittendörp
Kinder- & Jugendförderung
1. Zuwendungsvoraussetzungen 
Die Gemeinde Wittendörp bezuschusst die Kinder- & Jugendarbeit
der Ortsteile der Gemeinde. Die Förderung erfolgt nach Maßgabe
des Haushaltes der Gemeinde Wittendörp und nach p�ichtgemä-
ßen Ermessen; ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.
Voraussetzung für die Gewährung von Zuschüssen ist, dass die
Fördermaßnahme der Kinder- & Jugendarbeit für alle Kinder und
Jugendlichen des Ortsteils zugänglich sind. 
Antragssteller müssen Ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde Wit-
tendörp haben.

2. Zuwendungshöhe
Die Zuwendungen für die Förderung der Kinder- & Jugendarbeit
berechnet sich wie folgt:
10,00 EUR x Kind/Jugendlicher (Stichtag ist dabei der 01.01.
eines jeden Jahres)
Kinder im Sinne dieser Richtlinie sind alle Kinder- und Jugendli-
chen bis einschließlich 18 Jahre.

3. Antrags-, Bewilligungs- & 
Verwendungsnachweisverfahren

Anträge zur Förderung der Kinder- & Jugendarbeit sind bis zum
30.05. eines Jahres schriftlich beim Amt Wittenburg zu stel-
len. In dem Antrag müssen folgende Angaben enthalten sein: 
- vollständige Anschrift des Antragsstellers
- Bankverbindung
- hinreichende Kurzbeschreibung der Maßnahme/des Projektes
- rechtsverbindliche Unterschrift
Bei verspäteter Antragsstellung bzw. bei einem Fehlen der be-
schriebenen Angaben ist der Antrag abzulehnen.
Die Bewilligung der Zuwendung erfolgt nach Vorlage und Prüfung
des Antrages. 

Der Zuwendungsempfänger hat einen Verwendungsnachweis
über die bewilligten Zuwendungen bis zum 31.12. eines Jahres
zu erbringen. Der Verwendungsnachweis beinhaltet einen
detaillierten zahlenmäßigen Nachweis der gesamten Ausga-
ben. Dies kann anhand von Quittungen, Belegen etc. darge-
legt werden. Bei nicht eingereichten bzw. verspäteten Ver-
wendungsnachweisen werden Zuwendungen
zurückgefordert.

4. Auszahlung
Die Auszahlung von bewilligten Zuwendungen erfolgt vor der Prü-
fung des Verwendungsnachweises, in Rahmen eines Vorschusses,
auf das im Antrag angegebene Konto des Antragsstellers. 

Förderung von Rentner- & Seniorenveranstaltungen
Die Gemeinde Wittendörp bezuschusst Rentner- & Seniorenveran-
staltungen der Ortsteile der Gemeinde. Die Förderung erfolgt nach
Maßgabe des Haushaltes der Gemeinde Wittendörp und nach
p�ichtgemäßen Ermessen; ein Rechtsanspruch auf Förderung be-
steht nicht.
Voraussetzung für die Gewährung von Zuschüssen ist, dass die
Fördermaßnahme der Rentner- & Seniorenveranstaltungen für alle
Rentner- & Senioren des Ortsteils zugänglich sind. 
Antragssteller müssen Ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde Wit-
tendörp haben.

2. Zuwendungshöhe
Die Zuwendungen für die Förderung der Rentner- & Seniorenver-
anstaltungen berechnet sich wie folgt:
10,00 EUR x Rentner- & Senioren (Stichtag ist der 01.01. ei-
nes jeden Jahres)
Rentner- & Senioren im Sinne dieser Richtlinie sind alle Personen
die zum 01.01. eines jeden Jahres das 60. Lebensjahr vollendet
haben.

3. Antrags-, Bewilligungs- & 
Verwendungsnachweisverfahren

Anträge zur Rentner- & Seniorenveranstaltungen sind bis zum
30.05 eines Jahres schriftlich beim Amt Wittenburg zu stellen. 
In dem Antrag müssen folgende Angaben enthalten sein: 
- vollständige Anschrift des Antragsstellers
- Bankverbindung
- hinreichende Kurzbeschreibung der Maßnahme/des Projektes
- rechtsverbindliche Unterschrift
Bei verspäteter Antragsstellung bzw. bei einem Fehlen der be-
schrieben Angaben ist der Antrag abzulehnen.
Die Bewilligung der Zuwendung erfolgt nach Vorlage und Prüfung
des Antrages. 
Der Zuwendungsempfänger hat einen Verwendungsnachweis über
die bewilligten Zuwendungen bis zum 31.12. eines Jahres zu er-
bringen. Der Verwendungsnachweis beinhaltet einen detail-
lierten zahlenmäßigen Nachweis der gesamten Ausgaben.
Dies kann anhand von Quittungen, Belegen etc. dargelegt
werden. Bei nicht eingereichten bzw. verspäteten Verwen-
dungsnachweisen werden Zuwendungen zurückgefordert.

4. Auszahlung
Die Auszahlung von bewilligten Zuwendungen erfolgt vor der Prü-
fung des Verwendungsnachweises, im Rahmen eines Vorschusses,
auf das im Antrag angegebene Konto des Antragsstellers. 

Förderung des Sports
Jeder eingetragene Sportverein der Gemeinde Wittendörp erhält
auf schriftlichen Antrag eine Jahreszuwendungssumme i. H. v. 400
EUR. Voraussetzung hier für ist, dass der Verein jährlich durch eine
Miete für eine Hallennutzung belastet wird, welche mindestens
400,00 EUR beträgt. Die Förderung erfolgt nach Maßgabe des
Haushaltes der Gemeinde Wittendörp und nach p�ichtgemäßen
Ermessen; ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.
Antragssteller müssen ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde Wit-
tendörp haben.

Wittenburger Stadt- und Landbote 5 Heft 03 | Jahrgang 10 | 20. März 2010



Anträge zur Förderung des Vereinssports sind bis zum 30.05. ei-
nes Jahres schriftlich beim Amt Wittenburg zu stellen.
In dem Antrag müssen folgende Angaben enthalten sein: 
- vollständige Anschrift des Antragsstellers
- Bankverbindung
- Nachweis über vereinstypische Belastungen aus dem Vorjahr;

min. in der Bewilligungshöhe
- Mietvertrag der Hallennutzung
- rechtsverbindliche Unterschrift
Bei verspäteter Antragsstellung bzw. bei einem Fehlen der be-
schriebenen Angaben ist der Antrag abzulehnen. Die Bewilligung
der Zuwendung erfolgt nach Vorlage und Prüfung des Antrages.
Die Auszahlung von bewilligten Zuwendungen erfolgt nach der
Prüfung des Antrages, auf das im Antrag angegebene Konto des
Antragsstellers.

Förderung anderer Vereine

Jeder Verein der Gemeinde Wittendörp erhält auf schriftlichen An-
trag eine Jahreszuwendungssumme i. H. v. 100 EUR. Vorausset-
zung hier für ist, dass der jeweilige Verein Belastungen i. H. v. min-
destens 200,00 EUR nachweisen kann. Die Belastungen müssen
vereinstypischer Art sein.
Die Förderung erfolgt nach Maßgabe des Haushaltes der Gemein-
de Wittendörp und nach p�ichtgemäßen Ermessen; ein Rechtsan-
spruch auf Förderung besteht nicht.
Antragssteller müssen ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde Wit-
tendörp haben.
Anträge zur Förderung der Vereine sind bis zum 30.05 eines Jah-
res schriftlich beim Amt Wittenburg zu stellen. 
In dem Antrag müssen folgende Angaben enthalten sein: 
- vollständige Anschrift des Antragsstellers
- Bankverbindung
- Nachweis über Belastungen aus dem Vorjahr; min. in der Be-

willigungshöhe
- rechtsverbindliche Unterschrift
Bei verspäteter Antragsstellung bzw. bei einem Fehlen der be-
schriebenen Angaben ist der Antrag abzulehnen. Die Bewilligung
der Zuwendung erfolgt nach Vorlage und Prüfung des Antrages.

Die Auszahlung von bewilligten Zuwendungen erfolgt nach der
Prüfung des Antrages, auf das im Antrag angegebene Konto des
Antragsstellers.

Förderungen Klassen- und Ferienfahrten 
Die Gemeinde Wittendörp bezuschusst Klassen- und Ferienfahrten
für Kinder und Jugendliche i. H. v. 5,00 EUR pro Kind. Vorausset-
zung für die Förderung ist, dass die Kinder aus der Gemeinde Wit-
tendörp stammen.
Zusätzlich ist für eine Förderung ein schriftlicher Antrag mit einer
Beschreibung (Dauer der Fahrt, Fahrtziel, Anzahl der Kinder der
Gemeinde die an der Fahrt teilnehmen, Zeitpunkt) beim Amt Wit-
tenburg ein zu reichen. Zusätzlich muss der Antrag über eine Bank-
verbindung sowie einer rechtsverbindlichen Unterschrift verfügen.
Die Förderung erfolgt nach Maßgabe des Haushaltes der Gemein-
de Wittendörp und nach p�ichtgemäßen Ermessen; ein Rechtsan-
spruch auf Förderung besteht nicht.

Förderung der Bibliothek der Stadt Wittenburg
Da die Bibliothek der Stadt Wittenburg auch durch Einwohner der
Gemeinde Wittendörp genutzt wird, gewährt die Gemeinde der
Stadt Wittenburg einen jährlichen Zuschuss.
Die Zuschusshöhe beträgt 1.000,00 EUR. 
Der Zuschuss ist zum Jahresende eines jeden Jahres, auf Antrag an
die Stadt Wittenburg zu überweisen. Die Förderung erfolgt nach
Maßgabe des Haushaltes der Gemeinde Wittendörp und nach
p�ichtgemäßen Ermessen; ein Rechtsanspruch auf Förderung be-
steht nicht.
Eine Förderung für Maßnahmen, die in dieser Richtlinie nicht be-
rücksichtigt worden sind, erfolgt nur auf Beschlussfassung der Ge-
meindevertretung der Gemeinde Wittendörp.
Dabei legt die Gemeindevertretung die Zuschusshöhe selbststän-
dig fest.

Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt zum 01.01.2010 in Kraft. 

Wittendörp, den 25.02.2010

gez. Nadzeika
Bürgermeister

Sitzungen im Amtsbereich Wittenburg
Die Bekanntgabe der Sitzungstermine erfolgt unter Vorbehalt. Nach Redaktionsschluss können sich noch ˜nderungen ergeben,
die hier nicht mehr berücksichtigt werden konnten. 
Die rechtskräftige Bekanntmachung der Sitzungstermine der Stadt Wittenburg, der Gemeinden Körchow, Wittendörp und
Lehsen erfolgt über die örtlichen Bekanntmachungskästen. Aktuelle Informationen können Sie auch unserer Internetseite
www.amt-wittenburg.de (Termine) entnehmen. 

K. Owszak
Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde/Stadt Tag Zeit Sitzungsort___________________________________________________________________________________________________________________________________
Gemeinde Lehsen Termin standen zum Redaktionsschluss noch nicht fest.

Bitte beachten Sie die Bekanntmachungen in den Aushangkästen!
Gemeinde Körchow 
Gemeindevertretung 20.04.2010 19.00 Uhr Bauernstube Perdöhl
Gemeinde Wittendörp
Ortsvorstand/Einwohnerversammlung Raguth 26.03.2010 19.00 Uhr Gemeinderaum FFw Raguth
Bauausschusssitzung 25.03.2010 19.00 Uhr Wittenburg, Molkereistraße 4, 

Raum 303 (2. OG)
Einwohnerversammlung
Luckwitz (Thema Abwasser) 30.03.2010 19.00 Uhr Gemeindesaal Luckwitz

Gemeindevertretung 08.04.2010 19.00 Uhr Wittendörp/Karft, Gemeindezentrum
Ortsvorstand/Einwohnerversammlung Dodow 15.04.2010 19.00 Uhr Dodow, Gaststätte �Zur Apfelblüte�
Stadt Wittenburg
Ausschuss f. Schule, Sport, Kultur und Soziales 23.03.2010 19.00 Uhr AWO Wittenburg, Bürgermeister-Ahrens-Ring 4, 

19243 Wittenburg
Bauausschusssitzung (öffentlich) 13.04.2010 19.00 Uhr Wittenburg, Molkereistraße 4, Raum 303 (2. OG)
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Einladung zur Informationsveranstaltung
Tag: 30.03.2010
Zeit: 19.00 Uhr
Ort: 19243 OT Luckwitz, Gemeindesaal

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung der Veranstaltung durch den Bür-

germeister
2. Abwasserbeseitigung im OT Luckwitz

gez. J. Nadzeika
Bürgermeister

Neues aus der Wittendörper 
Gemeindevertretung
Auf der letzten Gemeindevertretersitzung am 25.02.2010 in Bod-
din wurden u. a. folgende Themen erörtert:

Gemeindeangelegenheiten:
• Die Sitzung wurde dominiert von der Erörterung und Verab-

schiedung des Gemeindehaushalts 2010. Der Fachdienstleiter der
Finanzverwaltung, Herr Bernowitz, hob hervor, dass zwar die
Steuereinnahmen deutlich gestiegen seien (v. a. Einnahmen aus
der Gewerbesteuer), die Gemeinde aber gleichzeitig aufgrund ih-
rer Einnahmeerzielung weniger Zuweisungen aus dem Finanz-
ausgleich des Landes erhalte und deshalb von einer Nehmer- zu
einer Gebergemeinde geworden sei. So ergebe sich insgesamt
ein Fehlbedarf von fast EUR 1,8 Mio., der durch Rücklagen aus-
geglichen werden konnte. Weitere Mittel konnten durch Spar-
maßnahmen vorwiegend im investiven Bereich (u. a. bei den Aus-
gaben für Brandschutz und Infrastrukturvermögen (Straßen und
Gemeindehäuser) und eine geringfügige Mehrbelastung der
Bürger aufgebracht werden, vor allem durch eine angemessene
Anhebung von Grund- und Gewerbesteuern (um 4 bzw. 5 Pro-
zentpunkte), die trotzdem noch immer unter den Landesdurch-
schnittshebesätzen für kreisangehörige Gemeinden liegen. Ab-
schließend weist Herr Bernowitz die Gemeindevertretung
eindringlich darauf hin, dass der bereits begonnene Kurs der
Haushaltskonsolidierung weiter durch die Gemeinde zu verfolgen
sei, insbesondere bei der Ausrichtung ihres Dienstleistungs- und
Aufgabenspektrums sowie der Vorhaltung von kommunalen In-
frastrukturvermögen.

• Aufgrund der Entgeltverhandlungen mit dem Landkreis Lud-
wigslust am 17.11.2009 musste die Gebührensatzung der Kin-
dertageseinrichtungen der Gemeinde Wittendörp überarbeitet
werden. Um die Einrichtungen kostendeckend zu führen, war es
notwendig, die Gebührensätze neu zu ermitteln und festzuset-
zen. Hier wurde eine neue Gebührensatzung verabschiedet, die
ab 1. April 2010 gilt. Die Satzung ist in dieser Ausgabe veröf-
fentlicht.

• In der im Sozialausschuss erarbeiteten Richtlinie zur Förderung
des Sports, der Jugend, der Kirchen und der Senioren konnten
hingegen nicht nur alle Förderbeträge beibehalten werden, die
Gemeindevertretung beschloss sogar, künftig im Zuge der Gleich-
behandlung Klassen- und Ferienfahrten finanziell zu unterstüt-
zen.

• Außerdem wurde die Hauptsatzung der Gemeinde geändert.
Dies betrifft vor allem Passagen zu den Wertgrenzen bei Bür-
germeisterentscheidungen, zur Einstellung von Gemeindearbei-
tern durch den Bürgermeister, zur Nachfolge für frei gewordene
Sitze in Ausschüssen und Gemeindevertretung sowie zu Ge-
schäftsordnungsfragen.

• Im Zuge eines eventuellen Verkaufs beschloss die Gemeindever-
tretung, Gutachten zum Verkehrswert zweier Grundstücke zu er-
neuern.

• Eine Bürgerin bat darum, das komplizierte System der Doppik
(doppelte Buchführung) einmal für Normalbürger verständlich
darzustellen. Herr Bernowitz erklärte sich bereit, dies zu über-
nehmen (zu finden in der nächsten Ausgabe). 

• Von Gemeindevertretern und Bürgermeister wurde daraufhin
einhellig der Wunsch geäußert, auch zukünftig komplexe büro-
kratische Sachverhalte auf möglichst verständliche Weise zu er-
läutern. Daneben sei man dankbar, auch häufiger bei Sitzungen
auf die bewährte fachliche Unterstützung durch die jeweiligen
Fachdienste des Amtes zurückgreifen zu können.

Ver-/Entsorgung:
• Das für einen Beitritt zum Abwasserzweckverband (und für die

Befreiung von der zentralen Abwasserbeseitigungspflicht) nötige
Abwasserbeseitigungskonzept liegt nahezu komplett vor. Le-
diglich für 48 Grundstücke, die außerhalb der jeweiligen Orts-
kerne liegen, müssen noch Gutachten erstellt werden. Die Ge-
meindevertretung hat die Mittel dazu bereitgestellt.

• Die Firma Vattenfall wurde aufgefordert, die Straßenverschmut-
zungen zu beseitigen, die im Zuge des Baus der Überlandleitung
entstanden sind. Aufgrund der Witterung war dies bis zum Zeit-
punkt der Sitzung noch nicht möglich. 

• Auf Anfrage eines Gemeindevertreters wurde erklärt, dass die
WEMAG jährlich rund EUR 83.000 für die Nutzung gemein-
deeigener Wege zahlt.

• Auch zum Kauf der WEMAG durch einen Verband von rund 200
Mecklenburger Gemeinden besteht bei den Bürgern noch deut-
licher Klärungsbedarf. Dieses Thema wird der Bürgermeister,
selbst in den Vorstand des Anteilseignerverbands gewählt, noch
einmal in einem Artikel im Amtsblatt darstellen.

Boddin:
• Für die geplante Renovierung des Gemeindehauses stehen nur

maximal 1000 EUR zur Verfügung. Es ist zu klären, ob hier die
Bürger in Eigeninitiative tätig werden können.

Harst:
• Die Straßenschäden an der Bushaltestelle werden gründlich be-

hoben, wenn der Boden frostfrei ist.

Karft:
• Es gab aufgrund der relativ eng beräumten Fahrbahn hier ein er-

hebliches Gefährdungspotenzial für Kinder auf dem Schulweg.
Der Bürgermeister wies darauf hin, dass hier nur etwas breiter ge-
räumt werden könne. Andere Möglichkeiten (z. B. temporäre
�Zone 30�) kämen nicht in Betracht. Insofern wäre es sinnvoll ge-
wesen, die Karfter hätten sich damals für einen Geh-/Radweg
entschieden.

Pogreß:
• Das Festival ist nach wie vor nicht unumstritten. So tauchten Fra-

gen auf, wie der Ortsteil oder die Gemeinde davon profitiert, da
ja Kosten für die Nutzung der Infrastruktur sowie z. T. für Strom
und Wasser anfielen. 

Für 2010 hält die Gemeinde die Durchführung des Festivals u. a. mit
folgenden Auflagen für denkbar: mögliche Einnahmen durch die
Verpachtung des Sportplatzes, evtl. Kaution, um die anschlie-
ßende Reinigung sicherzustellen, Möglichkeiten des Lärmschut-
zes. Gespräche mit dem Veranstalter laufen.

In diesem Zusammenhang teilt der Bürgermeister mit, dass im Be-
reich das Amtes Wittenburg auch für dieses Jahr wieder mit ei-
ner �GOA-Party� zu rechnen ist.

Püttelkow:
• Die Frage zur Reinigung der öffentlichen Flächen wurde an den

Bauausschuss verwiesen, der verschiedene Angebote prüfen
soll.

Raguth:
• Der Auftrag für Baumpflegemaßnahmen innerhalb der Ortslage

wurde an die Fa. Bartels vergeben. Angesichts der leeren Kassen
sollte hier - wie in allen anderen Ortsteilen! - dringend geprüft
werden, ob das anfallende Holz von den Ortsteilen bzw. Bürgern
verwendet werden kann, um die Kosten für die Entsorgung zu
sparen.
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• Doppelter Auftritt für Hermann Cramer: Zunächst wurde er fei-
erlich als Ortswehrführer vereidigt, dann verpflichtete ihn der
Bürgermeister per Handschlag als Mitglied des Ortsvorstands.

Waschow:
• Der zur Diskussion stehende Kauf eines Teichgrundstücks

durch die Gemeinde wurde abgelehnt. Aus Sicht der Gemein-
devertretung sei hier mit zu hohen Folgekosten zu rechnen.

Die nächste Gemeindevertretersitzung �ndet am 08.04.2010 im
OT Karft statt. Mehr dazu in der kommenden Ausgabe.

Frank Friedrichs
Bürger aus Woez

Baumaßnahme in der Stadt Wittenburg
Das städtische Bauamt teilt mit,
dass nach Rücksprache mit der
bauausführenden Firma TSB Ga-
debusch die Weiterführung der
Baumaßnahme am Amtsberg in
Abhängigkeit von der Witterung
in der 11. KW, also ab 15. März
geplant ist. Sollte die Witterung es
zulassen, sollen die Arbeiten Mitte
April fertiggestellt sein, sodass ei-
ne ungehinderte Fahrt der Anlie-
ger zu ihren Grundstücken wieder
möglich ist und unsere Gäste die
Museumsinsel und den Parkplatz
problemlos erreichen können. 

Karin Owszak
Öffentlichkeitsarbeit

Amtsgericht Hagenow
Augustenstr. 8, 19230 Hagenow
Geschäftsnr.: 4 K 42/09

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das in 19243 Döbbersen,
Dorfstr. 6 gelegene, im Grundbuch von Drönnewitz Blatt
142, BV lfd.Nr. 1, Flur: 1, Flurstück: 21, Größe 1.843 qm 
eingetragene Grundvermögen durch das Gericht versteigert werden.
Das südwestlich vom Ortszentrum (in sehr ländlich geprägter Lage)
liegende Grundstück ist mit einem Wohnhaus (mit 3 WE 28 qm ,
56 qm und 81 qm Wohn�äche), einer Stallscheune und einem
Schuppen bebaut. Das Hauptgebäude wurde um 1930 errichtet
und nach 1990 instandgesetzt und modernisiert. Die Wohnungen
sind normal nutzbar. Die Qualität des Ausbaus ist jedoch durch ei-
nen hohen Eigenleistungsanteil geprägt. Die Stallscheune be�ndet
sich in einem sehr unbefriedigenden Zustand und der Schuppen ist
abbruchreif. Zwei Wohnungen sind zur Zeit vermietet.
Verkehrswert gem. § 74 a Abs. 5 ZVG: 80.000,00 EUR.
Versteigerungstermin wird anberaumt auf Dienstag, den 13.
April 2010, 09.00 Uhr.
Der Termin �ndet statt an Gerichtsstelle in Hagenow, Augustenstr.
8, Saal 2 im 3. Stock.
Der Zwangsversteigerungsvermerk ist am 13.08.2009 in das
Grundbuch eingetragen.
Bieter müssen ggf. 10 % des Verkehrswertes Sicherheit leisten. Ei-
ne Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen. Weite-
re Auskünfte zur Sicherheitsleistung sind bei der Geschäftsstelle
des Amtsgerichts zu erfragen. (Internet: www.zvg.com) 

Stramm
Rechtsp�egerin

Ausgefertigt: Hagenow, den 10.02.2010

Gez. Möller Siegel
Justizhauptsekretärin

Als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
Amtsgericht Hagenow
Augustenstr. 8, 19230 Hagenow
Geschäftsnr.: 4 K 93/08

Zwangsversteigerung
im Wege der Zwangsvollstreckung soll das in 19243 Perdöhl,
Dorfstraße 37, gelegene, im Grundbuch von Körchow Blatt
497, BV lfd. Nr. 1, Flur: 1, Flurstück: 82, Größe: 1.478 qm 
eingetragene Grundvermögen durch das Gericht versteigert wer-
den. 
Das am Ortsrand (in sehr ländlich geprägter Lage, unmittelbar an
ein landwirtschaftliches Betriebsgrundstück grenzend) liegende
Grundstück ist mit einem Wohnhaus - 4 Wohnungen - 227 qm
WF (mit Garage und Lagerraum) bebaut. Das Gebäude wurde ver-
mutlich vor 1950 errichtet und nach 1990 modernisiert. Der bauli-
che Zustand ist altersgemäß bis tlw. unbefriedigend. Das Objekt
ist überwiegend vermietet. 
Verkehrswert gem. § 74 a Abs. 5 ZVG: 85.000,00 EUR
Versteigerungstermin wird anberaumt auf Dienstag, den 13.
April 2010, 10.00 Uhr.
Der Termin �ndet statt an Gerichtsstelle in Hagenow, Augusten-
straße 8, Saal 2 im 3. Stock.
Der Zwangsversteigerungsvermerk ist am 15.12.2008 in das
Grundbuch eingetragen.
Bieter müssen ggf. 10 % des Verkehrswertes Sicherheit leisten. Ei-
ne Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen. Weite-
re Auskünfte zur Sicherheitsleistung sind bei der Geschäftsstelle
des Amtsgerichts zu erfragen. (Internet: www.zvg.com)

Stramm 
Rechtsp�egerin

Ausgefertigt: Hagenow, den 10.02.2010

Gez. Möller Siegel
Justizhauptsekretärin
Als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Amt Wittenburg
FB Bürgerdienste und Bauen
FD II.1 - Ordnungsangelegenheiten

Durch Rücksichtnahme und Einsicht könnte
das Zusammenleben von Mensch und Hund
in unserem Amtsbereich problemloser sein
Bei der Ordnungsbehörde werden immer mehr Anzeigen über
freilaufende Hunde im Amtsbereich erstattet. Des Weiteren steigt
die Masse an Beschwerden über verunreinigte Straßen und Wege
durch Hundekot.
Der Hund ist bekanntlich der beste Freund des Menschen, doch
auch viele Hundebesitzer ärgern sich über benannte Vorkommnisse.
Der Fachdienst für Ordnungsangelegenheiten möchte nachfol-
gend nochmals die 
allgemeinen Vorschriften gemäß aktueller Hundehalterver-
ordnung des Landes M-V
in Erinnerung rufen.
� Wer Hunde außerhalb des befriedeten Besitztums führt, muss

körperlich und geistig in der Lage sein, den Hund jederzeit so
zu beaufsichtigen, dass Menschen, Tiere oder Sachen nicht ge-
fährdet werden.

� Es ist verboten, Hunde außerhalb des befriedeten Besitztums
ohne Aufsicht frei laufen zu lassen. 

� Außerhalb des befriedeten Besitztums müssen Hunde ein Hals-
band mit Namen und Wohnanschrift des Hundehalters oder
eine gültige Steuermarke tragen.

� Hunde sind so zu halten, dass sie das befriedete Besitztum
nicht gegen den Willen des Hundehalters verlassen können.

Eine weitere Unsitte wird - besonders nach Eintritt der Schnee-
schmelze - zurecht beklagt: 
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Hundekot auf öffentlichen und privaten Flächen.

Einige Hundebesitzer haben leider wenig Hemmun-
gen, ihre Vierbeiner auch in Wohngebieten, auf
Bürgersteigen, an Fußwegen oder in Grünanlagen
ihr �Geschäft� verrichten zu lassen. Abgesehen
vom unschönen Anblick und von der Gefahr, dass
Passanten sich übelriechende Verschmutzungen ihrer Schuhsohlen
einhandeln, besteht auch - was wenig bekannt ist - durchaus eine
gewisse Möglichkeit zu gesundheitlichen Gefährdungen
durch solche Hinterlassenschaften. Besonders ausgeprägt ist
diese Gefährdung, wenn sich Hunde auf Spielplätzen oder
gar in Sandkästen erleichtern.
Der Hundehalter und Hundeführer hat dafür Sorge zu tragen, dass
das Tier seine Notdurft nicht auf Straßen und Wegen, Erholungs-
und Grünanlagen, privaten Grundstücken verrichtet. Sollte ein
Hund trotzdem einmal seinen Kot dort ablegen, ist der Hunde-
halter und Hundeführer verp�ichtet, diesen unverzüglich zu
beseitigen. 
Wahrscheinlich kommt jetzt vonseiten des Lesers das Argument: 
Wie wäre es denn mit der Aufstellung von Hundetoiletten??
Die Stadtvertretung hat die Angelegenheit im vergangenen Jahr
aufgegriffen und die Problematik für die Stadt Wittenburg als Sol-
ches erkannt. Eine Beschaffung und die weitere Unterhaltung von
Hundetoiletten verlangt jedoch diverse Haushaltsmittel, die der
Kommune leider auch im Jahr 2010 nicht zur Verfügung stehen.

S. Hormann
FD Ordnungsangelegenheiten

Auf geht�s!
Frühjahrsputz in Pogreß am 20. März 2010
� Unser Dorf wird 2010 wieder schön und sauber beim Früh-

jahrsputz.
� Alle engagierten Einwohner treffen sich am Samstag, 20.

März 2010 um 08.30 Uhr am Gemeindezentrum.
� Gerätschaften (Harke, Spaten, Hacke, Gartenschere etc.) bitten

wir mitzubringen.
� Imbiss und Getränke gibt es gratis.

Gehört die WEMAG den Gemeinden?
Eine Einwohnerin hat in der letzten Sitzung der Gemeindevertre-
tung Wittendörp die Frage gestellt: Wem gehört denn nun die
WEMAG? Was ist mit dem Aktienkauf? Stimmt das überhaupt?
Eine Reihe von Fragen, die zeigt, dass unsere Öffentlichkeitsarbeit
optimierbar ist.
Der Reihe nach.

Stellung der Gemeinden im Unternehmen WEMAG
Die WEMAG war ein Unternehmen, welches zuletzt zu 80 % dem
schwedischen Konzern Vattenfall gehörte. Die anderen 20 Prozent
hatten vor vielen Jahren gut 200 mecklenburgische und branden-
burgische Gemeinden gekauft. Damit waren die Gemeinden Aktio-
näre. Weil sich nicht jede einzelne Gemeinde selbst um ihre Aktien
kümmern wollte/konnte, gründeten sie 1995 einen Anteilseigner-
verband, um über diesen ihre Interessen zu wahren. Der Kommuna-
le Anteilseignerverband übernahm treuhänderisch die Aktien der
Gemeinden und verwaltet diese im Interesse der Gemeinden.

Was geschah 2010
Die Konzernleitung der Fa. Vattenfall hatte sich in Westeuropa
stärker �nanziell engagiert und plant seine derzeitige Position im
europäischen Energiesektor durch Vertretung auch in den Bene-
lux-Ländern weiter auszubauen. Dazu wird viel Kapital benötigt.
Deshalb wollte Vattenfall Mitte des letzten Jahres ihre 80prozenti-
ge Beteiligung an der WEMAG AG verkaufen. Das Angebot über
den Verkauf an den Verband der Anteilseigner wurde von den Ge-
meinden geprüft. Rund 190 Gemeinden haben in einer Vollver-
sammlung beschlossen, die 80-Prozent-Beteiligung, die Vattenfall
seit 20 Jahren gehalten hat, zum 01.01.2010 zu erwerben.

Auswirkungen
Damit wurde sichergestellt, dass 50 Auszubildende ihren Ausbil-
dungsplatz erhalten, dass rund 500 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz
erhalten und dass die Gewerbesteuern dieses ertragsstarken Un-
ternehmens in Mecklenburg-Vorpommern bleiben. Gleichzeitig ist
der Trend, Unternehmen der Versorgungsbranche zu kommunali-
sieren, gestützt worden.

Zukunft
Unsere Gemeindevertretung hatte beschlossen, diesen Weg eben-
falls zu beschreiten und sich mit ihren Aktienanteilen in das neue
Unternehmen einzubringen.
Natürlich kostet so etwas viel Geld, das von einer starken Gemein-
schaft der Gemeinden und Städte gesichert ist. Um aber das Risi-
ko etwas zu mindern, ist beschlossen worden, vom Gesamtunter-
nehmen 25,1 % an ein anderes kommunales Unternehmen, die
Thüga AG weiter zu verkaufen.
Wir sind zuversichtlich, dass diese unternehmerische Entscheidun-
gen, die mit Unterstützung der Regierung unseres Landes zustan-
de kamen, richtungweisend sind. Wir wollen mithelfen, dass die
Strompreise nicht nur durch den Wunsch nach Maximierung der
Gewinne bestimmt werden.
In unserer Region muss die Struktur des Landes gefördert werden.
Insbesondere die mittelständische Wirtschaft, die auf günstige
Energiepreise angewiesen ist und die im Wesentlichen den Erhalt
der Arbeitsplätze sichert, muss unterstützt werden.
Und dazu tragen viele Gemeinden bei, und eben auch die Ge-
meinde Wittendörp, denen die WEMAG jetzt zu 74,9 % gehört.

Jürgen Nadzeika
Bürgermeister

Amt Wittenburg
FB Bürgerdienste und Bauen
FD II.1 - Ordnungsangelegenheiten

Frühjahrputz in Wittenburg, 
Ziggelmark und Wölzow
Zum diesjährigen Frühjahrsputz laden der Bürger-
meister Herr Norbert Hebinck und die Bürgervor-
steherin Frau Sybill Moß herzlich ein.

Ortslage Termin Treffpunkt
__________________________________________________
Ziggelmark 10.04.2010, ab 13.00 Uhr am Teich
Wittenburg 17.04.2010, 09.00 - 12.00 Uhr an der 

Feuerwache
Wölzow 17.04.2010, 09.00 - 12.00 Uhr an der 

Bushaltestelle

Handschuhe und Abfallsäcke werden zur Verfügung gestellt.
Alle Helferinnen und Helfer sind anschließend zu einem kleinen
Imbiss eingeladen.

S. Hormann
FD Ordnungsangelegenheiten

Information der Bibliothek 
der Stadt Wittenburg
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
die Bibliothek der Stadt Wittenburg bleibt in der Zeit vom 
22. März 2010 bis 12. April 2010 geschlossen.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Behnke
FD Schule, Kultur, Sport und Jugend
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Schule am Friedensring
Grundschüler eifern um die Wette

Der Freitag am 26.02.2010 stand in der Grundschule
am Friedensring im Zeichen des sportlichen Wettkamp-
fes. Eifrig kämpften die Schüler in 4 sportlichen Diszipli-
nen um die besten Plätze, die von Mitarbeitern des
Kreissportbundes durchgeführt wurden. Nach einer Er-
wärmung, die allen viel Spaß bereitete, sah man die
Grundschüler angestrengt an den Stationen kämpfen.
Stolz konnten folgende Schüler mit einer Medaille nach
Hause gehen:
Die Goldmedaille erhielten Danny Beckmann, Sandra
Behrendt, Ricardo Schlichting, Anja Duwe, Robert Mei-

er, Sophie Walter, Tommy Preß, Finn Wlassak und Lea Ha-
mann.
Eine Silbermadaille konnten Jan Clasen, Anja Flink, Marvin
Brall, Sophie Fehrmann, Jon-Ryan Wunsch, Stella Wellen-
brock, Steven Gebbert, Lea Rosenthal und Celine Avema-
ria mit nach Hause nehmen. 
Über die Bronzemedaille konnten sich Henry-Pascal Kucz,
Kerstin Kowalke, Tom Grunwald, Vanessa Buckpesch, Lu-
kas Beintken, Lucy Prochnau, Alexander Gruner, Justin
Schadwinkel und Lara-Sophie Werner freuen. 
Allen Kindern hat dieser Wettkampf viel Spaß gemacht.

I. Raßmann 

Fasching beim Zwergensport
Die Zwergensportgruppe des IB (immer montags, 16 - 17 Uhr, im Bewegungsraum der Plapperschnut) feierte am 22.02.10 ihren Kinder-
fasching. Mit viel Spaß waren von ganz klein bis ganz groß alle dabei! 
Wer Interesse hat der kostenlosen Zwergensportgruppe beizutreten, kann sich unverbindlich bei Michaela Basner, 038852/90944, infor-
mieren.



�Kleine Tierhelfer� in der Schlüterstraße
Die Kinder der IB-Kita �Plapperschnut� in der Schlüterstraße in
Wittenburg beschäftigten sich über die Wintermonate mit Lernan-
geboten zum Projekt �Kleine Tierhelfer�.
Sie erfuhren etwas über die Tiere unter Wasser, in der Luft und auf
dem Land, ihre Nahrung, ihre Fortbewegung und noch viel mehr.
In Bilderbüchern, wie �Das Wolkenschaf�, �Hirsch Heinrich� oder
�Die Spatzen� lernten sie die Hilfe des Menschen kennen (wie
kann ich den Tieren helfen???).
Durch Lieder wie �Onkel Paul wohnt auf dem Land�, �Kleine Meise�,
�Unsre Katz� heißt Morle� ... wurde das Projekt musikalisch umrahmt
und auch kleine Finger- und Bewegungsspiele brachten große Freude.
Die �großen� Kinder besuchten den Fisch- und Angelladen der
Fam. Jensen, die Kleinsten fütterten die Enten am Teich und auch
die Schafe in der Gartenanlage sollten nicht zu kurz kommen. Am
Futterhäuschen auf der Terrasse konnten die Kinder täglich die
Vögel beobachten und diese natürlich auch selbst füttern.
Zum Abschluss unseres Projektes fand ein kleines Tierfest statt. So
manches Kind kam als Tier verkleidet in unsere Kita, andere ließen
sich von So�as Mama schminken oder bastelten selbst eine Tier-
maske. In einem kleinen Quiz konnten die Kinder zeigen, was sie al-
les gelernt haben. Die Kinder erhielten den Pass �Kleine Tierhelfer�.
Durch Beobachtungen werden wir unser nächstes Projekt planen.
Wir sind schon gespannt!!!

�Tag der offenen Tür�
an der Regionalen Schule 
�Hans Franck� in Wittenburg
10. April 2010, 09.00 - 12.00 Uhr
Alle Schülerinnen und Schüler möchten Ihnen sowohl die Resultate
der fächerübergreifenden Projekttage als auch Arbeitsergebnisse
aus dem Unterricht und Aktionen verschiedenster Art vorstellen. 
Erfahren Sie bei einem Rundgang durchs Haus, wie sich die klei-
nen und großen Gastgeber auf ihre Besucher vorbereitet haben.
So wird es neben Essen und Trinken außerdem auch nicht an
künstlerischen Darbietungen fehlen, damit aus dem Aufenthalt in
unserem Hause ein rundherum angenehmes und vor allem interes-
santes Erlebnis wird. 
Wir freuen uns besonders auf die Schülerinnen und Schüler, die
unsere Schule zukünftig besuchen wollen. 

Die Lehrer und Schüler der Hans-Franck-Schule Wittenburg

PS: Die fächerübergreifenden Projekttage �nden am Don-
nerstag, dem 8.4., sowie Freitag, dem 9.4.2010, von der 1.
bis zur 5. Stunde statt.

Ein Kuchenbasar für die Opfer von Haiti
Das Erdbeben von Haiti vor einigen Wochen erschütterte die gan-
ze Welt. Alle TV-Sender berichteten davon und riefen zu Spenden-
aktionen auf. Auch wir, die Schüler der Klasse 6a der Hans-Franck-
Schule in Wittenburg, machten uns Gedanken und überlegten,
wie wir helfen können. Einen Kuchenbasar durchzuführen, er-
schien uns als eine gute Idee. Durch den Verkauf unseres selbst
gebackenen Kuchens, also mit wenig Aufwand, bekamen wir am
02.02.2010 in den beiden großen Pausen viel Spendengeld in un-
sere Kasse und versorgten außerdem noch die Schüler unserer
Schule mit leckeren Sachen. 
Den Erlös in Höhe von 52,00   zahlten unsere Klassensprecher in
der Sparkasse in Wittenburg auf das Konto der Hilfsorganisation
�Welthungerhilfe� ein. 
Wir hoffen, dass sich noch viele Menschen an den Spendenaktio-
nen für die Opfer von Haiti beteiligen, denn jede Hilfe zählt. 

Nele-Therese von Borstel, Schülerin der Klasse 6a

Wenn zwei sich streiten, 
helfen die Schlichter �
Seit 2005 gibt es an der Hans-Franck-Schule für Schülerinnen und
Schüler die Möglichkeit, sich bei Kon�ikten an die Streitschlichter
zu wenden. Die Ausbildung zum Schlichter dauert ein Jahr und
wird im Rahmen der Ganztagsschule von der Lehrerin Marlis Ha-
genow und der Schulsozialarbeiterin Estelle Wolfram angeboten. 
In diesem Schuljahr nahmen Anngret Follert, Fanziska Kalbe, Jen-
nifer Lück, Anne-Marie Heesch, Tim Geschke, Robert Müthel,
Lawrence Preuß und Rick Kaldinski im Rahmen ihrer Ausbildung
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an einem dreitägigen Schlichterseminar des Internationalen Bund
(IB) teil. Mit viel Engagement wurde der dreitägige Kurs von Simo-
ne Siebrecht und Gudrun Scheel im IB-Jugend- und Kommunikati-
onszentrum in Wittenburg durchgeführt.
Die Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich dabei intensiv mit
dem Thema Kooperative Kon�iktlösung, welches die Verbesse-
rung des Einfühlungsvermögens, die Schulung der Wahrnehmung
und die Kommunikation bei einer Streitschlichtung beinhaltete.
Die Schülerinnen und Schüler der Hans-Franck-Schule konnten in
diesen drei Tagen viele neue Erfahrungen und wichtige Kenntnisse
für ihre Schlichtertätigkeit an der Schule sammeln. Die Seminare
zum Thema Schulmediation werden vom Internationalen Bund e.
V. angeboten und durch den Landkreis Ludwigslust mit�nanziert. 
Das Streitschlichter-Team bedankt sich besonders bei der Schullei-
terin Bärbel Liebscher und dem Schulförderverein der Hans-
Franck-Schule für die Unterstützung und Übernahme der Teilneh-
merbeiträge.

(Foto/Text) Estelle Wolfram 
IB-Schulsozialarbeit

3. Wittenburger Bürgermeile 
Samstag, 5. Juni 2010
11.00 - 16.00 Uhr auf dem Friedensring
�Gemeinsam statt Einsam� 
Die Planungen sind in vollem Gange, trotzdem werden weiterhin
Bürgerinnen und Bürger gesucht, die sich mit einbringen möch-
ten!
Der Spielplatz -  was braucht er noch?
Ihr werdet es sehen!!!

Wenn auch Sie mit Ihrem Verein,
Verband, Jugendorganisation
oder Schule diesen Tag mit ge-
stalten möchten, wir freuen uns
über jede Bereicherung.
Wir werden nach Fertigstellung
der Planung eine Au�istung der Kooperationspartner erstellen.
Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt.

In Planung ist u. a. auch ein
Seifenkistenrennen auf dem Friedensring 
Alle Interessierte, auch Eltern und Großeltern, sind eingeladen
zum
Samstag, 10.04.2010 von 11.00 - 12.00 Uhr
ins Jugendkommunikationzentrum JUKZ des Internationalen Bun-
des auf dem Friedensring zum ersten

�Schautag�
Wie sieht eine Seifenkiste aus?
Welche technischen Voraussetzungen braucht sie?
Wo �ndet das Rennen auf dem Friedensring statt?
Wer kann mir helfen, wenn ich eine Seifenkiste
bauen möchte?
Welche Fragen Sie zum Thema �Seifenkiste� noch bewegen, Sie
können sie dann stellen!

Als Fachmann wird  uns Joachim Lehmann - Au-
tohaus Lehmann Bandenitz an diesem Tag zur
Seite stehen.
Weitere Termine erfolgen nach Absprache unter
den Konstrukteuren. 

Als fester Termin steht schon die Trainingsfahrt für die fertigen
�Seifenkisten�!
Freitag, 28.05.2010, 16.00 Uhr
Treffpunkt auf dem Friedensring 

Starten können alle Rennfahrer im Alter von 6 - 12 Jahren.
Natürlich �ndet eine Siegerehrung der Besten im Anschluss
statt.

Da das Seifenkistenrennen ein Spaßrennen ist, gelten aus-
schließlich die Regeln des Wittenburger Seifenkistenren-
nens.
Eine technische Prüfung - Bremsen/Lenkung des Fahrzeuges
und eine Helmp�icht ist Startvoraussetzung.

Ihr habt die Möglichkeit, ein Anmeldeformular einzurei-
chen. Es kann sich aber auch formlos unter Angabe folgen-
der Daten angemeldet werden:
- Name, Vorname*
- Alter*
- Anschrift*
- Telefonnummer
- @adresse
- Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten*
Die mit einem * gekennzeichneten Anstriche müssen bei der
Anmeldung angegeben werden!
Die von den Teilnehmern angegebenen Daten werden ausschließ-
lich für das Seifenkistenrennen verwendet.

Anmeldung und Formular erhältlich unter:

Ev. Kirchgemeinde, Ingrid Hoyer, Tel.: 0173/7249895, E-Mail:
Ingrid-Hoyer@gmx.de;
Internationaler Bund, Ute Hallmann, Tel.: 0162/5827665;
Stadt Wittenburg, Rathaus, Silvia Grawe, Tel.: 038852/65715, 
E-Mail: grawe@stadt-wittenburg.de

Es laden ein BürgerInnen der Stadt Wittenburg, die Witten-
burger Wohnungsbau & Verwaltungsgesellschaft mbH, die
Neue Lübecker, der Internationale Bund, die Stadt Witten-
burg und die Evangelische Kirche Wittenburg.
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VHS-Programm - demnächst 
beginnende Kurse in Hagenow
Datum Zeit Kurs-Nr. Titel
__________________________________________________
27.03., 09.30 117-1 Gesellschaft/Politik/Recht

Grundkurs Lügen (Denn wer weiß,
wie es gemacht wird, der hat bessere
Chancen, sich dagegen zu wehren).

15.04., 18.30 106-5 Kultur/kreatives Gestalten
Pflegeversicherung (Fragen der Teil-
nehmer sind gewünscht und berei-
chern den Vortrag).

26.03., 19.30 200 Kurt Tucholsky - Lieder und Satiren
(Ein unterhaltsamer Abend mit Dr.
Burkhard Engel)

12.04., 19.00 327 Gesundheit 
Heilpraktiker werden - aber wie? (Rah-
menbedingungen und Grenzen des
Berufs, finanzielle Förderung, neutrale
Auskunftstellen und vieles mehr).

17.04., 10.00 442 Sprachen
Italienisch für den Urlaub (Crashkurs)

08.04., 18.00 503-0 Berufliche Weiterbildung/EDV
Kaufmännische Buchführung (Fortge-
schrittene)

Anfragen und Anmeldungen bitte unter den Telefonnum-
mern 03874-624 1118/1134 oder unter www.kreis-lwl.de/vhs.

3. Wittenburger Bürgermeile

Anmeldung zum dort stattfindenden 
Seifenkistenrennen am 5. Juni 2010
Name: *_________________________________

Vorname: *_________________________________

Alter: *_________________________________

Anschrift: *_________________________________

_________________________________

_________________________________

Telefon: _________________________________

@-Adresse: _________________________________

Rennteam: *_________________________________
(entfällt bei Einzelstartern)

Mit einem Sternchen gekennzeichnete Felder sind P�ichtfelder
für die Anmeldung! Die von den Teilnehmern angegebenen
Daten werden ausschließlich für das Seifenkistenrennen ver-
wendet.

_________________________
Unterschrift (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)
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Festival Pogreß 2010 in
Wittenburg
Leider müssen wir das Festival Po-
greß - wegen bürokratischer Hinder-
nisse, die wir nicht überspringen
können - verlegen. Wir bedauern
diese Entscheidung sehr. 
In mehreren Gesprächen haben wir versucht, zusammen mit Ver-
tretern des Dorfes Pogreß und Herrn Nadzeika, eine Lösung zu
�nden. Aufgrund der uns mitgeteilten Au�agen, die wir teils nicht
einhalten können (z.B. min. 10.000 qm Park�äche) oder das We-
sen des Festivals verändern würden (z.B. Lautstärke ab 22.00 Uhr
max. 45db) und einen drastischen �nanziellen Mehraufwand be-
deuten würden (was höhere Preise bedeutet hätte), sahen wir uns
gezwungen, das Event zu verlegen. 
Wir möchten uns bei dem Ortsvorstand Pogreß (Benno Dierkes, Hei-
ke Bruche, Ronald Geistlich) sowie bei der Gemeindevertreterin Frau
Adelheit Temme für die Unterstützung und Fürsprache bedanken. 

Wir freuen uns auf das Festival Pogreß 2010 und hoffen Sie sind
mit dabei wenn es am 13. Mai heißt�

Herzlich willkommen zum 5. Festival Pogreß
auf dem Gelände des Alpincenters Hamburg-Wittenburg.

Wir denken mit dem Open Air Gelände des Alpincenters Ham-
burg-Wittenburg eine gute Lösung gefunden zu haben. 

In diesem Jahr live
mit dabei, CORA
(bekannt aus Funk
und Fernsehen) mit
ihrem Hit �komm
wir fahren nach
Amsterdam� und
Wayne Morris.

Wir bedanken uns
bei der Stadt Wit-
tenburg und dem
Alpincenter Hamburg-Wittenburg für die schnelle und unbürokrati-
sche Unterstützung. Alle bereits gekauften Tickets behalten natür-
lich ihre Gültigkeit. Weitere Informationen und Tickets bekommen
Sie unter www.festival-pogress.de

Christian Marten

Anmerkung: Der Beitrag wurde von der Wittenburger Redaktion
gekürzt.

Biosphäre-Schaalsee-Markt 
startet in die neue Saison
Am 4. April ist es soweit. Dann öffnet wieder der monatliche Bio-
sphäre-Schaalsee-Markt von 10 - 17 Uhr am Informationszentrum
PAHLHUUS in Zarrentin am Schaalsee. Regionale Erzeuger und Er-
zeugerinnen bieten z. B. Käse, Backwaren, Fleisch, Fisch, frische
Kartoffelpuffer, Gemüse, Liköre, Säfte, Stauden, Wolle, Honig,
Marmeladen und Weiden�echtkunst an. Viele Produkte stammen
aus umweltschonender Erzeugung. Kinderprogramm, Tiergehege,
Gesundheitsvortrag, Marktunterhaltung, Moorführung und die
Dauer-Ausstellung über das Biosphärenreservat Schaalsee runden
das Angebot ab. Zugfahrten mit dem historischen Schienenbus
der Westmecklenburgischen Eisenbahngesellschaft (WEMEG) von
Hagenow nach Zarrentin und zurück sind wieder geplant. Weitere
Informationen sind auf der Internetseite www.biosphaere-schaal-
see.de, unter Telefon 038851/32136 und in der Tagespresse zu er-
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halten. Veranstalter des Biosphäre-Schaalsee-Marktes sind der För-
derverein und die Biosphärenreservatsverwaltung mit Unterstüt-
zung des Amtes Zarrentin und Fruchtquell Dodow. 

Frank Hermann

Aus dem Grußwort des Wittenburger Bürgermeisters,
Herrn Norbert Hebinck

Herzlich willkommen 
zum Damenpokal in Wittenburg
Mein herzlicher Gruß gilt allen Teilnehmerinnen und Gästen des
deutschen Damenpokals 2010. Nun wird zum ersten Mal in der
mehr als hundertjährigen Geschichte des Deutschen Skatverban-
des der deutsche Damenpokal in Mecklenburg-Vorpommern aus-
gerichtet. Dafür, dass dieses 29. Deutsche Pokalturnier in unserem
Städtchen statt�ndet, danke ich der Damenreferentin des LV
Mecklenburg-Vorpommern Frau Sabine Bernhard besonders ganz
herzlich.
Für die Organisation und Durchführung dieses bedeutenden Skat-
Turniers mit vielen hundert Spielerinnen aus ganz Deutschland
danke ich aber auch den Verantwortlichen und ehrenamtlichen
Helfern. Das Alpincenter Hamburg-Wittenburg mit seiner tollen
Infrastruktur eröffnet uns erst die Möglichkeit, in unserem Städt-
chen solche Großveranstaltungen durchführen zu können. Ich
danke dem General Manager aus der Van der Valk GmbH Herrn
Bob van den Nieuwenhuijzen und seinem Team, die dieses Vorha-
ben von Beginn an unterstützt haben.
Ich wünsche allen Teilnehmerinnen, die hier um den Damenpokal
reizen, �Gut Blatt�, ganz viel Erfolg, einen fairen Wettkampf und
einen angenehmen und schönen Aufenthalt bei uns in Witten-
burg.

Der Deutsche Damen Pokal 
ruft auf zum Skatspielen!

Deutscher Damen Pokal
Nun ist es so weit!
Am 21.3.2010 werden sich Frauen aus ganz Deutschland im Al-
pincenter zum DDP treffen.
Skat ist in Deutschland eins der beliebtesten Kartenspiele und seit
sich der Deutsche SkatVerband (DSkV) am 12.3.1899 in Halle an
der Saale gründete, werden wie beim Fußball Meisterschaften bis
in die Bundesliga ausgetragen.
Um Erfolg zu haben, muss man Strategie und Taktik beherrschen,
immer den Mitspielern einen Zug voraus sein, Risiken eingehen;
aber auch Vorsicht walten lassen, ein Quäntchen Glück gehört
aber auch immer dazu.
Glück hatte auch Altenburg, die Skatstadt, denn aufgrund der Tei-
lung Deutschlands war zwischen 1954 und 2001 Bielefeld der Sitz
des DSkV geworden. 2005 schloss man Bielefeld und Altenburg

wurde wieder das Aushängeschild des Skates. Inzwischen hat der
DSkV 28.000 Mitglieder, wobei die Damen in der Minderheit sind.
1936 wurde mit der ersten Teilnahme an einer Dt. Meisterschaft
der Grundstein zum Damenskat gelegt. Bremer Frauen gründeten
1955 den ersten Damenclub, es folgten immer mehr Frauen dem
Trend, sodass man 1966 die erste getrennte Meisterschaft für Da-
men austrug. 1978 wählte man erstmalig eine Damenreferentin
und 1982 wurde dann der erste Dt. Damen Pokal durchgeführt.
Jetzt haben wir Deutschland in 14 Landesverbände aufgeteilt, die
jeweils durch eigene Damenreferentinen vertreten werden und ich
habe die Ehre, den 29. Damenpokal erstmalig in Mecklenburg-
Vorpommern ausrichten zu dürfen.
Am Sonntag beginnt um 9.00 Uhr morgens ein Event, das seines-
gleichen sucht. Nach der Begrüßung der Damen und einer Ge-
denkminute marschieren nach der Deutschlandfahne die jeweili-
gen Damenreferentinen mit ihren Bundeslandfahnen in den Saal.
Als Gastgeberin werde ich als letzte unter Begleitung des Meck-
lenburger Heimatliedes, gesungen von Wittenburger Schülern, un-
sere Fahne hereintragen, musikalisch unterstrichen durch Geige,
Gitarre und Klavier. Danach erfolgen Begrüßungen durch Frau Dr.
Seemann, Bürgermeister H. Hebinck, DSkV- und LV-Präsidenten.
Meine Tochter Stephanie Maaß wird danach den Wettkampfeid
sprechen und die Fahnen erheben sich zur gesungenen National-
hymne durch alle Frauen im Saal. Danach werden die Schiedsrich-
ter benannt und das Spiel beginnt. 3 Serien werden gespielt, wo-
bei eine genau 2 Std. dauert. Um ca. 17.30 Uhr sollte dann die
Siegerehrung vorgenommen werden.
In diesem Zuge möchte ich mich nochmals ganz herzlich bedan-
ken:
Beim Alpincenter, vertreten durch Frau Rump, die unsere 3 besten
Damen großzügig mit einer Reise beschenken; aber auch mir Ar-
beit abnahmen. Der Stadt Wittenburg unter Leitung des Bürger-
meisters Herrn Hebinck, der uns die Pokale stiftet, und Frau Silvia
Grawe, die mir immer hilfsbereit zur Seite stand, sowie den Schü-
lern des Gymnasiums und der Realschule Wittenburg. Ganz be-
sonderen Dank an all die Firmen und Geschäfte vor Ort, die es erst
durch ihr Sponsoring möglich machten, dass die Damen schöne
Sachpreise erhalten.
Wer jetzt sich sagt, das schau ich mir an, der ist willkommen. Falls
es Frauen in unserer Region gibt, die Skat spielen können, die for-
dere ich auf, sich unserem Event anzuschließen, denn es ist für je-
de Dame zugänglich. Bei Fragen melden Sie sich bei mir unter der
Telefonnr. 038848/20890.
Die Herren der Schöpfung sollen natürlich auch nicht zu kurz
kommen; ihnen wird mit den Damen zusammen am Samstag um
18.30 Uhr ein offener Preisskat mit zwei Serien à 40 Spielen im Al-
pincenter geboten.
Ich wünsche allen viel Spaß bei den Wettkämpfen und Gut Blatt !

Sabine Bernhard
Damenreferentin des LV 12 Mecklenburg-Vorpommern
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100. Stunde der Musik - Jubiläumskonzert
Der Musikverein Wittenburg e. V. lädt zum Jubiläumskonzert am
18.04.2010 um 18.00 Uhr in den Wittenburger Rathaussaal ein.
Gemeinsam mit Musikfreunden und Sponsoren wollen wir nach
einer kurzen Rückschau auf die vergangenen 16 Jahre dieses Er-
eignis festlich begehen. 
Auf das musikalische Programm von Alexander und Inna Maka-
renko dürfen wir uns freuen.

Programm:
V. Bibergan �The Echoes of the Theatre� 4-händig
E. Grieg Sonate in e-Moll - I Allegro moderato - II Andante molto -
III Menuetto - IV Molto allegro
E. Grieg �Zug der Zwerge�
F. Chopin 3 Walzer Nr. 7 in cis-Moll, 9 in As-Dur, 14 in e-Moll
M. Glinka Drei Lieder: �Die Trennung�, �Der Zweifel�, �Die Ler-
che�
J. Brahms 4 Ungarische Tänze Nr. 1, 2, 5, 6 4-händig

Pause

A. Lwow/J. Brahms �Alte russische Hymne� 4-händig
A. Warlamow/J. Brahms �In der Morgendämmerung wecke sie
nicht� 4-händig
A. Aljabjew/J. Brahms �Die Nachtigall� 4-händig
C. Benson Fantasie nach Thema von W. A. Mozart 4-händig
P. Tschajkowskij Juni, August aus Jahreszeiten
S. Rachmaninow Preludium cis-Moll
A. Skrjabin 2 Preludien op. 11 Nr. 14, op. 22 Nr. 2
A. Chatschaturjan �Säbeltanz�
K. Chatschaturjan �Auf der Flucht� 4-händig

Begegnungsstätte der Volkssolidarität 
Wittenburg e. V. Hagenow
Veranstaltung: Frauentagsfeier 2010
Der Internationale Frauentag wurde für viele Besucher unseres
Hauses zu einem besonderen Erlebnis.
Der Landesverband der Volkssolidarität hatte bereits zum 9. Mal
zu einer großen Frauentagsfeier eingeladen. Sie fand im Müritz
Hotel in Klink statt und stand unter dem Motto �Wir ehren unsere
Frauen�. Viele professionelle Künstler sorgten für tolle Stimmung.
Ein Kaffeegedeck mit leckerer Torte rundete die Veranstaltung ab.
Bei strahlendem Winterwetter, gut gelaunt und mit vielen schönen
Eindrücken traten wir die Heimreise an. 
Am 10. März, zwei Tage danach, hatte das Team der Begegnungs-
stätte zu einer kleinen Feier eingeladen.
Viele Frauen waren gekommen, sprachen über die Veranstaltung
in Klink und ließen diesen schönen Tag noch einmal Revue passie-
ren.
Gekommen waren auch die Vorschulkinder des IB vom Friedens-
ring und überraschten mit Liedern und Gedichten und überreich-
ten den Frauen einen sehr schön dekorierten Frühlingsstrauß. Da-
für den Kindern und der Erzieherin Frau Greßmann ein großes
Dankeschön.
Ein beschwingter Nachmittag war viel zu schnell vorbei. Alle freu-
ten sich über das Blümchen, das jedem Gast zum Abschluss über-
reicht wurde.
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Angebote des IB Jugend- und Kommunikationszentrum Wittenburg
März/April 2010



Öffnungszeiten
dienstags - donnerstags 14.00 - 19.00 Uhr
freitags 14.00 - 16.00 Uhr; 18.00 - 21.00 Uhr; (16.00 - 18.00 Uhr
Sporthalle)
Ansprechpartner: Fr. Ute Hallmann; Fr. Meike Dederichs;
In den Osterferien hat das JUKZ von 14.00 - 20.00 Uhr geöff-
net! 

Zwergensport
(Sportraum der Kita �Plapperschnut�)
Jeden Montag von 16.00 - 17.00 Uhr - Ansprechpartnerin: Frau
Michaela Basner

Gitarrengruppe
Jeden Mittwoch von 15.00 - 17.00 Uhr - Ansprechpartner: Hr. Lü-
demann

Holzwerkstatt (Themen EXTRA-Aushang)
Jeden Freitag von 14.00 - 16.00 Uhr - Ansprechpartner: Hr. Andre-
as Stephan (nicht in den Ferien)

Kinder- und Jugendfreizeitsport �Beweg Dich!� (Sporthalle,
Lindenstraße in Wittenburg)
mittwochs, 15.30 - 17.30 Uhr
AnsprechpartnerInnen: Fr. Ute Hallmann; (nicht in den Ferien
möglich)

(Sporthalle, Lindenstraße in Wittenburg
für alle interessierenden Mädchen und Jungen offen!) NEU
montags, 16.00 - 18.00 Uhr 
Ansprechpartner: Fr. Meike Dederichs (Halle am Friedensring wird
umgebaut)

Nähere Einzelheiten sind den aktuellen Aushängen sowie der Ta-
gespresse oder: www.jukz-wittenburg.de oder www.amt-witten-
burg.de zu entnehmen! 
oder: Telefon: 0162/5827665

Fröhliches Faschingstreiben 
in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität,
Große Straße 60
Trotz des ungemütlichen Wetters waren zahlreiche Besucher unse-
rer Einladung zum Fasching gefolgt. Das Team der Begegnungs-
stätte hatte sich sorgfältig auf diesen Tag vorbereitet. Alle Räume
waren bunt geschmückt. 
Die Luft war erfüllt vom Duft des frischen Kaffees und ganz be-
sonders für diesen Tag kamen warme Berliner auf den Tisch. Ein
beschwingtes Programm erwartete unsere Gäste. Die Prämierung
der schönsten Hüte und der ausgefallensten Kostüme war ein be-
sonderer Höhepunkt. 
Dabei hatte die Jury eine gute Wahl getroffen. Das beweisen die
strahlenden Sieger auf dem Foto.

Alle Anwesenden, gut gelaunt mit Temperament und viel Humor
sorgten für ausgefallene Stimmung.
Höhepunkt und Abschluss bildete ein fröhlicher Umzug durch das
ganze Haus. 
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Wittenburger Fußballer(innen) erfolgreich
Männer- und Frauenmannschaft neuer Hallenkreis-
meister
Die Freude war groß im Lager des Wittenburger SV, nachdem es
auf dem grünen Rasen für die Wittenburger Fußballer und Fußbal-
lerinnen im bisherigen Saisonverlauf nicht optimal gelaufen war,
boten beide Teams unter dem Hallendach sehenswerten Fußball
und konnten am Ende über den Hallenkreismeistertitel jubeln.
Besonders groß war die Freude bei den Wittenburger Frauen,
konnten sie doch den Siegerpokal aus den Händen von Staffellei-
terin Katja Kant in der heimischen Wittenburger Mehrzweckhalle
unter dem Jubel der eigenen Fans in Empfang nehmen.
Die Gastgeberinnen verdienten sich den Titel zurecht. Sie stellten
an diesem Tag das beste Team, boten die konstantesten Leistun-
gen und überzeugten mit gutem Kombinationsspiel. Drei Siege
und ein Unentschieden bedeuteten am Ende den umjubelten 1.
Platz vor Aufbau Parchim, dem Rodenwalder SV, AWO Hagenow
und dem Lübzer SV. Darüber hinaus stellten sie mit Jasmin Hil-
brecht auch die beste Torschützin, die sich im Stechen gegen Sa-
rah Pöhlitz von Aufbau Parchim durchsetzen konnte, nachdem
beide im Turnierverlauf je viermal erfolgreich waren.
Auch nicht unbedingt zu erwarten war der Titelgewinn der Män-
nermannschaft. Zwar hatten sich die Wittenburger beim Vorrun-
denausscheidungsturnier in eigener Halle eindrucksvoll für die
Endrunde in Parchim quali�zieren können, doch warteten dann
aber starke Gegner auf die Wittenburger Goalgetter. 
Doch obwohl die Spieler des WSV mit vier Siegen und zwei Un-
entschieden in dem spannenden und torreichen Endrundenturnier
ohne Niederlage blieben, waren sie im letzten Spiel des Turniers
auf die Schützenhilfe vom SV Dabel angewiesen, die den ärgsten
Wittenburger Verfolger, das Team vom SV Zahrensdorf/Tessin, mit
3:2 besiegten und somit dafür sorgten, dass die Wittenburger als
die ersten Hallenkreismeister des Kreisfußballverbandes West-
mecklenburg in die Chroniken eingehen werden. 

Frauenhallenkreismeister der Saison 2009/2010, das Team des
Wittenburger SV mit Übungsleiter Axel Koch

Während Tessin/Zahrensdorf und Dabel auf den weiteren Ehren-
plätzen landeten, reichte es für die Teams vom Parchimer FC (2),
SV Blau-Weiß Polz (2), den VFB Goldenstädt und den SV Kobrow
nur zu den Plätzen 4 bis 7.
Besonders freuen konnte sich Michael Schinner; der Keeper des
WSV wurde als bester Torwart des Turniers geehrt.

Zum Ende der Hallensaison möchten sich die Wittenburger Fußbal-
ler bei der Stadt Wittenburg sowie bei Hallenwart Burkhardt Hohn
und seinem Team für die sehr guten Trainings- und Wettkampfbe-
dingungen in der Wittenburger Mehrzweckhalle bedanken.

Roland Harsdorf

Der Wittenburger Fanfarenzug sagt Danke!

Wir, der Wittenburger Fanfarenzug e.V. 1954, können auf ein er-
folgreiches Jahr 2009 zurückblicken. Es gab viele schöne und in-
teressante Auftritte, wie z.B. 800 Jahre Lauenburg,
Schützenfest Wittenburg, Schwedenfest Wismar, Showbandfesti-
val HH- Rahlstedt und nicht zu vergessen, unser 55 jähriges Ver-
einsjubiläum.
Erfolg kommt nicht von alleine, an dieser Stelle möchte sich der
Vorstand bei allen aktiven Spielern und Betreuern, sowie Eltern für
die engagierte Arbeit bedanken.
Des Weiteren möchten wir uns auf diesem Wege für die Aufmerk-
samkeiten und die �nanzielle Unterstützung bei Fruchtquell Do-
dow, dem Wäscheservice Schumann und der Sparkasse Mecklen-
burg-Schwerin herzlich bedanken.
Unser Ziel ist es auch, in diesem Jahr, dem Publikum mit unserer
Musik Freude zu bereiten.

-Der Vorstand-        

Jagdgenossenschaft Harst/Luckwitz
Einladung
Die Jagdgenossenschaft lädt alle Mitglieder bzw. deren Vertreter
mit Vollmacht zur Hauptversammlung ein.
Tag: 27.03.2010
Zeit: 14:00 Uhr
Ort: Gemeindesaal Luckwitz

Tagesordnung:
1. Begrüßung der Anwesenden und Eröffnung der Versammlung

Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung
2. Berichte

- Vorsitzender/Steinhaus, Udo
- Finanzbereich/Lange, Achim
- Jagdpächter/Dr. Nelle, Herr Gutknecht

3. Diskussion
4. Schlusswort

Anschließend gemütliche Runde bei Kaffee und Kuchen. 

Der Vorstand 
Steinhaus
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Jagdgenossenschaft Wölzow
Einladung
Die Jagdgenossenschaft lädt alle Mitglieder bzw. deren Vertreter
mit Vollmacht zur Hauptversammlung ein.
Tag: 20.03.2010
Zeit: 09.00 Uhr
Ort: Ponyschenke Wölzow

Der Vorstand 
Ulrich

Startschuss für die Mitglieder des 
Sportfischerverein �Gut Fang� Wittenburg e. V.
(Frühjahrsputz/10. April 2010/08.00 Uhr)
Die Saison für Wittenburg‘s Sportangler be-
ginnt wie jedes Jahr mit einem großen
Frühjahrsputz am Anglerheim und an
den zu betreuenden Gewässern.
Am 10. April beginnt das emsige Treiben
ab 08.00 Uhr, Arbeitsutensilien wie Harke,
Forke, Astscheren und Handsägen sind bitte
mitzubringen.
Durch eine Begehung im Vorfeld werden die
Schwerpunkte zum Arbeitseinsatz festgelegt, somit können die Hin-
terlassenschaften des Winters gezielt abgearbeitet werden.
Das Anglerheim ist eine �alte Dame� die viel P�ege braucht..., die-
ses steht bei den Anglern im Vordergrund. Vor einigen Jahren wurde
hier mit hohem Angagement gewerkelt, das alte Reetdach war
nicht mehr zu retten und wurde durch ein Ziegeldach ersetzt. Auch
ein neuer Farbanstrich im Innen- und Außenbereich wurde aufge-
tragen, somit erstrahlte das Gebäude im neuen Glanz. Unzählige Ar-
beitsstunden,...es waren weit über 1000,  waren nötig um die Bau-
substanz zu schützen. Die Kosten wurden durch die Vereinskasse
getragen, die Mitglieder arbeiteten ehrenamtlich.
Aber auch die Gewässer brauchen ein gewisses Maß an P�ege, da
die Angler nicht nur für die P�ege sondern auch für die Hege des
Fischbestandes und den Besatz verantwortlich sind. 

Bild vom Umbau

Herbstputz 2009, nur ein kleiner Teil

Leider ist der Unrat und Müll ein immer wiederkehrendes Problem
das nur mit hohem Aufwand beseitigt werden kann, Köderdosen,
Einkaufstüten, Getränkeverpackungen und Flaschen bis hin zu Au-
toreifen. Wir bitten alle Sportfreunde, Gastangler sowie Besucher
der Region ihre mitgebrachten Behältnisse in der häuslichen Müll-
tonne zu entsorgen.
Der Vereinsvorstand hofft auf eine rege Beteiligung, auch natur-
verbundene Mitbürger aus dem Umland sind gern gesehene Gä-
ste und können selbstverständlich mithelfen dieses Kleinod aus
dem Winterschlaf zu erwecken und zu dem zu machen was es ist,
eine �Perle in der Natur� mit hohem Erholungsfaktor.

R.Großer

Kleine Tubingmeisterschaft in Wittenburg
Viel Spaß und Action hatten die Mädchen und Jungen, die am
Mittwoch, den 17.02.2010 der Einladung des Internationalen
Bund Hagenow zur �kleinen Tubingmeisterschaft� in das Alpin-
center Hamburg/Wittenburg gefolgt waren. 
Neben den Mannschaften aus Boizenburg und Dersenow konnten
die Wittenburger Kids Freizeitsportler aus Kröpelin und Güstrow
begrüßen. 
Vormittags fanden für die Gruppen Trainingsabfahrten statt. Am
Nachmittag galt es dann für die Teilnehmer in den Einzelläufen
Bestzeiten zu erreichen.
Zwischen den Trainings- und Wettkampfabfahrten gab es für die
35 Kinder und Jugendlichen bei einer guten Versorgung die Mög-
lichkeit ins Gespräch zu kommen, sich über ihre Freizeitinteressen
auszutauschen oder/und einfach an den zahlreichen WII-Stationen
miteinander zu spielen. Mehr Bilder zu den Winterferien gibt es
unter www.jukz-wittenburg.de. 

Platzierungen
Gruppe A:
1. Platz: Joyce H., 15 Jahre aus Dersenow in 12,54 Sek.
2. Platz: Sebastian, G., 15 Jahre aus Dersenow in 12,79

Sek.
Rony M., 11 Jahre aus Dersenow in 12,79 Sek.

3. Platz: Kay W., 12 Jahre aus Niekrenz in 12,91 Sek.
Marcel B., 16 aus Dersenow in 12,91 Sek.

Gruppe B:
1. Platz: Cosmin G., 15 Jahre aus Boizenburg in 11,47

Sek.
2. Platz: Jens Sch., 13 Jahre aus Boizenburg in 11,73 Sek.
3. Platz: Christin M., 10 Jahre aus Perdöhl in 12,40 Sek.

M. Ha.

Der Stau bei einer Trainingsabfahrt war von den Teilnehmern ge-
wollt.
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35 Kinder und Jugendliche trafen sich im Alpincenter Hamburg/Wit-
tenburg zur Tubingmeisterschaft.

Eine wohlverdiente Pause zwischen den vielen Abfahrten

Fahrt nach Löningen im Juli
�Da die Jugendlichen im vergangenen Jahr 2009 zum ersten Mal
in Wittenburg waren und viele schöne Eindrücke mit nach Hause
genommen haben, möchten wir ganz herzlich die Wittenburger
Jugendlichen vom Jugendtreff zu einem Gegenbesuch nach Lönin-
gen vom 22.07. - 25.07.2010 einladen�, so Frau Gabi Bick, Leite-
rin des Jugendtreffs. 

Wittenburger und Löninger Jugendliche trafen sich im Sommer
2009 zum gemeinsamen Volleyballspiel am JUKZ.

Gern wurde die Einladung vonseiten des Betreuerteams des IB-Ju-
gend- und Kommunikationszentrums angenommen. 
Der Klubrat hat auf seiner Beratung am 04. Februar das Treffen
auf seiner Tagesordnung gesetzt.  Ein Teil der bereits angemelde-
ten Jugendlichen freut sich auf die Tour und auf den Besuch des

Jugendtreffs in Löningen, wo u. a. auch für die Tage Quartier be-
zogen wird. 
Ein Gastgeschenk wird die kommenden Tage mit den Besuchern
des JUKZ erarbeitet und zusammengestellt. Was es ist bzw. bein-
haltet wird noch ein Geheimnis bleiben. Unterstützt wird die Fahrt
von der Stadt Wittenburg und dem Internationalen Bund Hage-
now.
Da noch wenige freie Plätze vorhanden sind, melden sich die inter-
essierten Jugendlichen direkt bei Frau Meike Dederichs (Mobil:
0174/4732912) oder im JUKZ an.  Nähere Infos auch unter:
www.jukz-wittenburg.de

Eine Woche DDR

Nicht nur Kettwurst und Stasi
Unter diesem Thema ver-
sammelten sich Jugendliche
aus allen Teilen des Bundes-
landes zu einer Seminarwo-
che im Rahmen des Freiwil-
ligen sozialen Jahres (FsJ) in
der Demokratie im Schloss
Dreilützow. Ziel der Woche
war es, junge Menschen in
dieses verschwommene
und ferne Land DDR mitzu-
nehmen. Keiner der jungen
Leute hat diese DDR erlebt,
für viele Menschen in ihrem
Umfeld ist sie aber gelebte
Biographie. Schulen und
Medien behandeln nur
Schlaglichtartig das Thema
DDR. Im Schloss Dreilützow
hatten die Teilnehmer jetzt
die Zeit und Unterstützung, sich ausführlich zu informieren und
auszutauschen. Themen der Woche waren beispielsweise: Behin-
derte in der DDR, Kunst und Kultur, Medien in der DDR, Unter-
drückung und Einschüchterung. An einem Tag wurde das Schweri-
ner Dokumentationszentrum deutscher Diktaturen, sowie die
Außenstelle der Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen (BStU) in
Görslow besucht. Als Frage stand immer, was können wir aus der
Geschichte lernen? Im Laufe der Woche konnten die Jugendlichen
vielen Zeitzeugen zuhören und diese befragen. Darunter waren
unter anderem Ingo Barz, Martin Klähn, Dr. Georg Diederich, Chri-
stian Kruse. 
Diese Veranstaltung war eine Kooperation der Caritaseinrichtung
Schloss Dreilützow und der Landeszentrale für Politische Bildung
MV. Das FsJ Demokratie ist in Trägerschaft des IJGD in Wismar und
wird vom Europäischen Sozialfond (ESF) mit unterstützt.

Nachfragen bitte an  Stefan Baerens
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Frauentagsfeier in Waschow
Der Frauenverein von Waschow hatte sich in Neuhof getroffen, um den Frauentag zu feiern. Wir möchten uns bei Hanni Schwarz, der
guten Seele des Vereins, für die schönen Stunden im Schlossrestaurant bedanken. Es gab gutes Essen, schönen Wein und viel zu lachen.
Wir freuen uns alle schon auf das nächste Mal!

Angelika Heider
Maren Petersen
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Ev.-luth. Gottesdienste im Februar-März

Zu allen Gottesdiensten sind Sie herzlich willkommen!
Pastorin Judith Braun, Seestr. 6, 19243 Döbbersen, 038853/21449
Pastor Tim Anders, Th.-Kliefoth-Str. 9, 19243 Körchow,Tel. 038852/23936
Pastor Martin Waack, Kirchplatz 1, 19243 Wittenburg, Tel. 038852/52577



Erlebe deinenGartenGarten

Pappelweg 7 � 19243 Wittenburg
Tel. (03 88 52) 5 24 15 � Fax (03 88 52) 9 04 74

Botschafter des Frühlings
Bald ist er da! Der Frühling. Und
mit ihm die ersten Blumen � mit
jeder Woche werden es mehr. Ne-
ben Narzissen, Tulpen und Hyazin-
then erstrahlen auch Goldlack und
die Wolfsmilch in den schönsten
Frühlingsfarben. Wenn man selbst
noch nicht draußen sitzen kann,
ist die beste Möglichkeit, die Blu-

men zu genießen, sie an geschütz-
te Plätze zu stellen, die man von
drinnen gut sehen kann. So kann
man sich vom warmen Wohnzim-
mer aus über den Ausblick auf den
Frühling freuen. Später kann man
Zwiebelblumen und ausdauernde
Frühlingsblüher ins Gartenbeet
umpflanzen. 
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Die Ev.-luth. Kirchgemeinde Dreilützow 
bittet die Mitbürger in Dreilützow und Luckwitz  um Unterstüt-
zung beim: 

Einsatz auf dem Friedhof Dreilützow
am Samstag, dem 27. März 2010, 
ab 9 Uhr bis etwa zum Mittag

Wir wollen gemeinsam den Friedhof frühlings�t machen. 
Bitte bringen Sie auch ein wenig Handwerkszeug (Harken etc.) mit.

Im Namen des Kirchgemeinderates Dreilützow - 

Ihr Tim Anders, Pastor

Katholisches Pfarramt Wittenburg
Gottesdienste in der Kar- und Osterwoche  2010
Gottesdiensttermine in der Kar- und Osterwoche:

Tag/Zeit Ort
________________________________________________________

Donnerstag, 01.04. (Gründonnerstag)
19.30 Uhr Zühr
21.30 Uhr Zühr - Ölbergstunde
19.30 Uhr Wittenburg (Pfarrkirche)
22.00 Uhr Wittenburg (Pfarrkirche) - Ölbergstunde
23.00 Uhr Wittenburg (Pfarrkirche) 

Nachtwache - Jugend
Freitag, 02.04. (Karfreitag)
15.00 Uhr Zühr - Karfreitagsliturgie
15.00 Uhr Wittenburg (Pfarrk.) Karfreitagsliturgie
Samstag, 03.04. (Osternacht)
21.00 Uhr Zühr - Feier der Osternacht
21.00 Uhr Wittenburg (Pfarrk.) - Feier der Osternacht
Sonntag, 04.04. (Ostern)
08.00 Uhr Dreilützow
09.00 Uhr Wittenburg (Seniorenheim)
09.30 Uhr Wittenburg (Pfarrkirche)
11.00 Uhr Zarrentin
Montag, 05.04. (Ostermontag)
08.00 Uhr Dreilützow
09.00 Uhr Wittenburg (Seniorenheim)
09.00 Uhr Zühr
09.30 Uhr Wittenburg (Pfarrkirche)
11.00 Uhr Zarrentin

Katholische Gottesdienstzeiten in der Pfarrgemeinde Wit-
tenburg: 

Wittenburg Zarrentin
Dreilützower Chaussee 2 b Bahnhofstraße 20
immer sonntags um 9.30 Uhr immer sonntags, 11.00 Uhr

Herzliche Einladung der Kirchgemeinden
Körchow, Camin, Pritzier und Vellahn:
An alle, die Lust haben, mit in den Ostermorgen zu
wandern!
Los geht es am, Karsamstag, 3. April 2010 um 22.00 Uhr am
Pfarrhaus Körchow, um dann gemeinsam nach Camin zu
wandern. 
Dort treffen wir zusammen mit den Wanderern aus Vellahn und feiern
in der Kirche die erste Lichtandacht (etwa 0.00 Uhr) des Osterfestes. 
Im Anschluss gibt es Essen und Programm in der �Alten Schule� Ca-
min. 
Der Aufbruch ist so, dass wir im Osternachtsgottesdienst (5.30 Uhr) in
Körchow das Feuer mit dem Licht aus Camin entzünden können. 

Wir freuen uns auf Euch/Sie!

Ihre Ingrid Hoyer  und Pastor Tim Anders 

Ein neuer Teppich für die Krabbelgruppen
Am Montag, 01. März 2010, war die Überraschung und Freude
groß, als pünktlich zu Beginn der Spielgruppe um 09.30 Uhr der
neue, lang ersehnte Teppich gebracht wurde.
Schnell wurden Kinder, Spielzeug und der alte, in die Jahre ge-
kommene Teppich beiseite geräumt und der neue - 20 qm große
Teppich mit Bauernhofmotiv ausgerollt! 
Die Kinder und Muttis war begeistert! DANKE!!! 
Wer auch auf dem Teppich spielen, klönen, singen und tanzen
möchte ist jeden Montag und Dienstag in Ev. Gemeindehaus von
09.30 - 11.00 Uhr mit seinem Baby oder Kleinkind herzlich will-
kommen! 

Infos Michaela Basner, 038852/90944 (Montagsgruppe)
oder Anke Förster, 038852/52059 (Dienstagsgruppe)

Michaela Basner 

WOHNUNGSANGEBOTE der 
WWV Wittenburger Wohnungsbau- und 
Verwaltungsgesellschaft mbH
Dreilützower Chaussee 1a in 19243 Wittenburg

sofort
Dümmer, Hauptstraße 63 - 1. OG/2 Zimmer; Küche; Bad, Bal-
kon - 68,50 qm
SAT-Anlage; Einbauküche, Nettokaltmiete 342,50 EUR zzgl. Be-
triebs- u. Heizkostenvorausz. Kaution 2 Kaltmieten

nach Absprache
Wittenburg, Friedensring - 2- bis 4-Raumwohnungen zw.
46,50 qm bis 83,27 qm 
Einbauküche, Wannenbad, Keller, Balkon; Nettokaltmiete zw.
214,00 EUR bis 315,00 EUR zzgl. Betriebs- u. Heizkostenvorausz. ;
Kaution 2 Kaltmieten

01.04.2010
Wittenburg, Am Schäferbruch 7 - EG/3 Zimmer, Küche, Bad
u. Abstellkammer - 84,07 qm
Einbauküche, Wanne, CV-Belag, Tiefgarage, Nettokaltmiete:
425,00 EUR zzgl. Betriebs- u. Heizkostenvorausz.; u. Stellplatzmie-
te; Kaution 2 Nettokaltmieten

01.05.2010
Wittenburg, Am Wall 5 - 1. OG/3 Zimmer, Küche, Bad u. Ab-
stellk., Balkon, Stellplatz - 68,37 qm
Einbauküche, Wanne, CV-Belag, Dachbodenabstellkammer,
Schuppen, Nettokaltmiete: 389,71 EUR zzgl. Betriebs- und Heiz-
kostenvorausz. sowie Stellplatz; Kaution 2 Kaltmieten
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01.06.2010
Wittenburg, Wallstraße 63b - 1. OG/3 Zimmer, Küche, Bad,
Loggia, Keller u. Stellplatz - 75,40 qm
Einbauküche, Wanne, Parkett, Nettokaltmiete: 380,00 EUR zzgl.
Betriebs- u. Heizkostenvorausz,; Kaution 2 Kaltmieten

01.06.2010
Wittenburg, Am Mühlenteich 3 - 1. OG/3 Zimmer, Küche,
Bad, Balkon, Keller, Stellplatz- 86,10 qm
Einbauküche, Wanne, Laminat, Bad mit Fußbodenheizung, Netto-
kaltmiete: 447,72 EUR zzgl. Betriebs- u. Heizkostenvorausz.; Kau-
tion 2 Kaltmieten

01.06.2010
Wittenburg, Am Mühlenteich 3 - 1.OG/2 Zimmer, Küche,
Bad, Balkon, Keller, Stellplatz - 75,10 qm
Einbauküche, Wanne, Teppichboden, Bad mit Fußbodenheizung,
Nettokaltmiete: 450,60 EUR zzgl. Betriebs- u. Heizkostenvorausz.;
Kaution 2 Kaltmieten

Gewerbe - sofort
Frisörladen in Dümmer (ca. 100,00 qm) zu außerordentlich
günstigen Konditionen zu vermieten.
Es werden außerdem Gewerberäume in der Größe von 27 qm
oder auch 55 qm zu günstigen Konditionen angeboten.

Besichtigungstermine können unter T. 038852/50034 oder
038852/ 44950 vereinbart werden oder Sie besuchen uns zu
unseren Sprechzeiten dienstags von 9.00 bis 12.00 Uhr sowie
14.00 bis 18.00 Uhr und donnerstags von 9.00 bis 12.00 Uhr.
Unseren Notdienst erreichen Sie unter Tel.-Nr. 0172/8367283.

Nachrichten aus der WWV
Der lange Winter ist fast vorbei! Ein paar frostige Tage noch und
der Frühling wird beginnen. Viele unserer Mieter möchten nun die
Möglichkeit nutzen, wieder auf dem Freigelände ihre Wäsche zum
Trocknen aufzuhängen. Leider werden vielen Mietern die Hunde-
haufen zum Verhängnis, denn fast jeder Dritte hat schon mit so
einer �Tretmine� Bekanntschaft gemacht. An dieser Stelle appel-
liere ich an alle Mieter der WWV und auch an alle Bürger unserer
Stadt: �Halten Sie die öffentlichen Plätze und Wege frei von
Hundekot.� Mit einer Folientüte lässt sich so ein Hundehau-
fen, wenn er sich denn nicht vermeiden lässt, schnell entfer-
nen und im Müll entsorgen. Auch meine Kollegen im Au-
ßendienst (z. B. beim Rasenmähen) werden es Ihnen mit
Wohlwollen und guten Worten quittieren. Es ist durchaus
kein Vergnügen, wenn einem der Hundekot um die Ohren
�iegt. Um Wittenburg herum gibt es einige Wiesen und Fel-
der, auf denen man seine Vierbeiner Gassi führen kann, oh-
ne seine Mitmenschen zu verärgern. Bitte nutzen Sie diese
Möglichkeiten.
Allen Mietern ein frohes Osterfest.

M. Möller

Energieversorger stellt neue Nester für
Weißstorch und Fischadler auf
Der Frühling naht - die Störche auch. In den vergangenen Tagen
wurden bereits die ersten Weißstörche in Mecklenburg gesichtet.
Zeit also für einige WEMAG-Mitarbeiter, sich um die Nester der
Tiere zu kümmern. �Wir engagieren uns schon seit vielen Jahren
intensiv für den Vogelschutz und stellen unter anderem die Tech-
nik für den Aufbau und die P�ege der Nisthilfen in den Gemein-
den des Netzbereiches zur Verfügung. Außerdem begleiten wir
mit einer Hubbühne die Storchenschutzbeauftragten in den ver-
schiedenen Landkreisen bei ihren Kontrollfahrten zu den Ne-
stern�, erklärte der Vogelschutzbeauftragte des Energieversorgers
Jan Koppelmann. Die WEMAG-Mitarbeiter sind schon geübt im
Nestaufstellen - sie kennen fast jeden Standort aus dem Gedächt-
nis. So auch in Gallin. Hier war das Storchennest mehr als 20 Jahre
auf dem Feuerwehrhaus befestigt. �Trotz verschiedener P�ege-

maßnahmen blieb das Nest in den vergangenen Jahren unbe-
wohnt. Jetzt hoffen wir, mit einem neuen Nest wieder ein Stor-
chenpaar zu bekommen�, sagte Bürgermeister Holger Klukas. Da-
zu wurde unmittelbar neben dem Gebäude ein Loch gebohrt und
ein Betonmast aufgestellt, an dessen Spitze das neue Nest befe-
stigt ist. Nur wenige Kilometer weiter, in Penzlin, wurde das näch-
ste Nest direkt am Dorfplatz aufgestellt. Steine erschwerten die
Bohrung, sodass erst nach mehreren Versuchen die Tiefe von etwa
2,20 Meter erreicht wurde. Da das Nest gleich neben dem alten
Speicher steht, könnte sich der Bürgermeister vorstellen, dort ein
CafØ mit Nestblick einzurichten. Auch der Ort Daschow hat nun
wieder ein Storchennest. Es steht ideal neben einem Feuchtbiotop.
�Der Holzstamm des alten Nestes ist auch von einem Specht be-
wohnt worden, sodass wir uns für einen Betonmast der WEMAG
entschieden haben. Die Nisthilfen für die drei Orte haben wir in
Banzkow anfertigen lassen�, so Holger Klukas. Gegenwärtig gibt
es etwa 200 Storchennester im Netzgebiet der WEMAG. �Die Zahl
ist in der Vergangenheit gesunken. Durch den Anbau von Mono-
kulturen und den Grünlandumbruch wird den Tieren mehr und
mehr die Nahrungsgrundlage entzogen�, erläuterte Jan Koppel-
mann. 
Anders verhält es sich bei den Fischadlern. Deren Zahl ist in den
vergangenen Jahren auf etwa 30 leicht gestiegen. In Abstimmung
mit den zuständigen Naturschutzbehörden werden beispielsweise
Nisthilfen für Fischadler errichtet, um den Tieren neue Brutplätze
anzubieten, oder vorhandene Horste in frei stehende, stabilere
Nisthilfen umgesetzt. Im neuen Horst können die Adler gefahrlo-
ser nisten als auf einem Strommast und Störungen von herabfal-
lenden ˜sten aus den Horsten werden vermieden. Ein solches Nest
haben die WEMAG-Mitarbeiter an einem Feldrand zwischen Wei-
sin und Gallin aufgestellt. Jetzt kann der Frühling kommen.

Foto: WEMAG/Rudolph-Kramer

Neues Zuhause für Wassergeflügel 
auf dem Schwanenteich
Vor ca. 2 Jahren wurde das Schwanenhaus vom Wittenburger
Stadtteich abgebaut. Es war marode geworden, so dass es nicht
wirklich mehr ein Schutz für die auf dem Teich lebenden Tiere war. 
Aus der Bevölkerung wurde der Wunsch an den Bürgermeister
herangetragen, doch wieder ein Häuschen für die Tiere aufzustel-
len und Schwäne auf dem Teich anzusiedeln. Eigentlich sprach
erst einmal nichts dagegen. 
Aber es war auch nicht vergessen, dass die Schwäne, die vor Jah-
ren auf dem Teich lebten, gegenüber Passanten ein leicht aggressi-
ves Verhalten aufwiesen, besonders in der Zeit der Aufzucht ihrer
Jungen. 
Aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit wurde der Sachver-
halt vom Biosphärenreservat geprüft. Im Ergebnis wurde festge-
stellt, dass zwei Schwäne auf dem Teich nicht artgerecht gehalten
werden würden, deshalb auch das eingangs geschilderte Verhal-
ten der Großvögel. Also entschied sich die Stadt vernünftigerweise
gegen eine Ansiedlung.
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Wenn Wittenburg auch keine Schwäne hat, haben sich aber En-
tenpaare von ganz allein auf dem Stadtteich angesiedelt und sie
fühlen sich augenscheinlich sehr wohl, auch in der Stadt. Das
kann man daran erkennen, dass ein Pärchen regelmäßig im Früh-
jahr durch die Innenstadt Wittenburgs watschelt und den Verkehr
lahm legt. 
Damit sie sich noch wohler fühlen stellten Mitarbeiter des städti-
schen Bauhofes Anfang März ein Entenhaus auf. Der Einzug ist
bereits erfolgt.

Karin Owszak
Öffentlichkeitsarbeit 

Bürgersprechstunde
Dr. Margret Seemann, MdL
SPD-Bürgerbüro
Friedrich-Heincke-Str. 1
Tel.: 03883/725115
19230 Hagenow
Fax: 03883/725116

Im Gespräch mit Bürgern
Sprechstunde der SPD-Landtagsabgeordneten Dr. Margret See-
mann am 08.04.10 in Wittenburg 

Die SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Margret Seemann führt am
Donnerstag, dem 08.04.10 im Rathaus der Stadt
Wittenburg, im Büro der Stadtvertreter-Vorsteherin, eine
Bürgersprechstunde durch.
In der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr können sich Bürgerin-
nen und Bürger mit Fragen, Anregungen und Problemen an
die Landtagsabgeordnete wenden. 
Zur Koordinierung der Termine wird um telefonische Anmeldung
bis 06.04.10 im Wahlkreisbüro unter Tel. 03883/725115 gebeten.

Kalfak
Wahlkreismitarbeiter

Weltfrauentag
Wir, die �Bürger-für-Wittendörp�, möchten hiermit allen Frauen -
besonderes natürlich denen aus Wittendörp - herzlich zum Frau-
entag gratulieren. Möge das kommende Jahr viel Freude und Ge-
sundheit mit sich bringen!

Matthias Uhlig

Geschäftsübergabe an Jungunternehmer
Imkereifachhandel in Körchow eröffnet
Lange vorbereitet wurde die Übergabe des 1990 gegründeten Im-
kereifachhandels in der Schlüterstraße 11 in Wittenburg durch Grün-
der und Geschäftsinhaber Rüdiger Eichel. 
Er übergab Ende Februar seine Firma �Imkerkontor, Naturprodukte
und Wachsmanufaktur� an AndrØ Froh aus Körchow. Bereits vor drei
Jahren wurde diese Übergabe im beiderseitigen Interesse ange-
bahnt und dann auch schnell konkret. Rüdiger Eichel kann jetzt sei-
nen Ruhestand mit seiner Frau Karin, die ihm in den 20 Jahren Ge-
schäftstätigkeit immer tatkräftig zur Seite stand, genießen und
AndrØ Froh aus Körchow startete mit seinem Imker-Fachhandel in der
Dorfstraße 19 in Körchow in die eigene beru�iche Selbstständigkeit.
Er deckt mit seiner Firma zwei Schwerpunkte ab, einerseits den Im-
ker-Fachhandel und den Handel mit Naturprodukten und anderer-
seits die Mittelwandproduktion, die er ebenfalls von Rüdiger Eichel
übernommen hat. In dem kleinen Unternehmen ist derzeit, neben
dem Jungunternehmer, ein Mitarbeiter beschäftigt. Perspektivisch ist
im Zuge der Betriebsentwicklung die Schaffung eines zweiten Ar-
beitsplatzes in Planung.AndrØ Froh bietet ein umgangreiches Sorti-
ment rund um die Imkerei sowohl Privat- als auch Geschäftskunden
an. Zusätzlich sind Naturprodukte, wie z. B. Met, Blütenpollen oder
verschiedene Kosmetikartikel wie Seifen, Duschgel, Badezusätze
und andere P�egeprodukte in der Produktpalette enthalten. Die
Kunden können sich darauf verlassen, dass es so weitergeht, wie sie
es gewohnt sind. Und das ist natürlich auch im Sinne von Rüdiger
Eichel, der, so er denn gebraucht wird, mit Rat und Tat den Jung-
unternehmer unterstützten wird. Bürgermeister Bruno Hersel, der zur
Eröffnung gratulierte (siehe Foto), freut sich nicht nur über die Ge-
schäftseröffnung, sondern auch darüber, dass das leerstehende Ge-
bäude, in dem ehemals der Konsum seine Waren verkaufte, jetzt
wieder einer Nutzung zugeführt wurde. 

Kontaktdaten:
Tel. 038852/52716
Fax 038852/54006
info@imkerkontor-froh.de
www.imkerkontor-froh.de

Öffnungszeiten: 
dienstags von 09.00 - 18.00 Uhr
donnerstags von 09.00 - 12.00 Uhr
freitags von 14.00 - 18.00 Uhr
samstags von 09.00 - 12.00 Uhr

Karin Owszak
Öffentlichkeitsarbeit
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Winterwandertag des TSV Pogreß e. V.
Auch in diesem Jahr lud der TSV Pogreß zur siebten Winterwande-
rung ein. Über 35 Einwohner und Gäste nahmen daran teil.
Um 10.00 Uhr trafen wir uns am Gemeindehaus, von dort ging es
durch den Pogreßer Wald. Am ersten Stopp fuhren die Kinder lu-
stig mit den Schlitten den Abhang hinunter. Auch einige Mütter
haben es versucht. Weiter ging es durch den hoch verschneiten
Winterwald. Die Großmütter und Großväter hatten arg damit zu
tun, die Kinder auf den Schlitten zu halten, da sie öfters umzukip-
pen drohten. In Richtung Perlin ging es an den �Fünf Brüdern�
vorbei und am Adlerhorst. Am Kowaller Moor entlang zum Düm-
mer Weg stapften wir dann zurück zum Gemeindezentrum. Dort
angekommen konnten alle am zünftigen Erbseneintopf, vorberei-
tet und gekocht von Frau Temme und Glühwein wieder zu Kräften
kommen. Dieser deftiger Eintopf wäre mit ein besonderer Grund
für alle Leserinnen und Leser, bei unserer nächsten Winterwande-
rung 2011 mitzumachen.
Ein Dankeschön gilt auch allen weiteren Helferinnen und Helfern
bei der Vorbereitung und Durchführung unseres Winterwanderta-
ges.

Text und Bilder: Adelheid Temme und Walter Heckmann

Amt für das Biosphärenreservat Schaalsee
Wittenburger Chaussee 13
19246 Zarrentin am Schaalsee

1. Sitzung des Kuratoriums für das Biosphä-
renreservat Schaalsee fand in Zarrentin statt
In Zarrentin am Schaalsee fand die erste Sitzung des Kuratoriums
für das Biosphärenreservat Schaalsee statt. Unter Vorsitz der Land-
räte der Landkreise Ludwigslust und Nordwestmecklenburg treffen
sich, zwei- bis dreimal im Jahr, Vertreter wichtiger Institutionen
und Verbände sowie Vertreter der ˜mter und Gemeinden, um
über die Entwicklung der Schaalseeregion zu beraten und Rechen-
schaft über das Erreichte abzulegen.
In seinem Jahresrückblick 2009 informierte Amtsleiter Klaus Jar-
matz darüber, dass neben zahlreichen Projekten zur Verbesserung
des Landschaftshaushaltes, wie z. B. der Renaturierung von Schil-
de und Hammerbach und der Anlage von Kleingewässern im ver-
gangenen Jahr die gemeinsame Ausstellung der deutschen Bio-
sphärenreservate auf der BUGA ein Schwerpunkt der Arbeit war.
Die Imagearbeit für die Schaalseeregion auf der BUGA in Schwerin
spiegelt sich u. a. auch in den gestiegenen Übernachtungszahlen
in den Ferienwohnungen der Region wider. Mit Betroffenheit rea-
gierten die Anwesenden auf die Mitteilung des Amtsleiters, dass
sich die Biosphärenreservatsverwaltung in Zukunft bei der Erbrin-
gung touristischer Dienstleistungen für die Region einschränken
werde. Da Einrichtung, Unterhaltung und Ausschilderung der
Wanderwege rein kommunale Aufgaben sind, wird sich die Bio-
sphärenreservatsverwaltung aus Kapazitätsgründen aus diesem
Aufgabenfeld zurückziehen. Bei Bedarf steht die Biosphärenreser-
vatsverwaltung den Gemeinden bei der Planung von Wanderwe-
gen auch weiterhin beratend zur Seite. 
Frau Stef� Reimann vom Regionalen Planungsverband Westmeck-
lenburg (RPV) berichtete anschließend über den Stand der Umset-
zung des regionalen Radwegenetzes. Im vorgelegten Konzept wur-
de ein Radwegebedarf von 284 km (100 T /km Kosten) ermittelt. 
Der in der vergangenen Sitzung des Kuratoriums eingebrachte
Vorschlag, die Sitzungen um einen öffentlichen Teil zu erweitern
bzw. eine Bürgerfragestunde einzuführen, wurde nach gründlicher
Prüfung mit einer Gegenstimme abgelehnt. Laut Satzung ist es die
Aufgabe des Kuratoriums, die Anliegen von Interessengruppen
und nicht die von Einzelpersonen zu vertreten. 
Landrat Rolf Christiansen betonte, dass Bürger ihre Probleme und
Anfragen, insofern sie von allgemeinem Interesse sind, an ihre Ge-
meindevertreter herantragen sollen, um sie auf diesem Weg in
den Beratungen des Kuratoriums zur Diskussion zu bringen. 
Um die Transparenz des Kuratoriums zu verbessern, werden in Zu-
kunft die Termine für die Sitzungen sowie deren wichtigsten Er-
gebnisse in der kommunalen Presse bekanntgeben. 

E. Dornblut
Öffentlichkeitsarbeit

Biosphärenreservat Schaalsee 
in Brüssel präsent 
Anlässlich der Ausstellungseröffnung �UNESCO Biosphärenreser-
vate - Modellregionen von Weltrang� in Brüssel, stellt Klaus Jar-
matz ein Projekt aus dem Biosphärenreservat Schaalsee vor.
Die Wanderausstellung �UNESCO Biosphärenreservate - Modellregio-
nen von Weltrang� wird zur Zeit in Brüssel, in der Landesvertretung
von M-V gezeigt. Klaus Jarmatz, Leiter der Biosphärenreservatsverwal-
tung Schaalsee, stellte dem internationalen Publikum in seinem Vor-
trag das Projekt �Klima regional im Griff� vor, um zu verdeutlichen,
wie im Biosphärenreservat Schaalsee, neben dem klassischen Natur-
schutz, auch neue Wege zum Schutz des Klimas und der Biodiversität
gegangen werden. Lesen Sie auf der Seite 29!
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